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Zwey und vierzigſte Sitzung .

Karigruhe , den 6 ; Dec . 1822 .

— —

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

deg Herrn Staatsminiſters Frhr . v. Berkheim ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner und

deg Herrn Staatsraths Frhrn . v. Baden .

uUnter dem Vorſitz

Sr . Durchlaucht , des erſten Vicepraͤſtdenten Fuͤrſten

v. Fuͤrſtenberg .

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde vor⸗

gele ſen und genehmigt .
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Der geh . Hofrath Zachariaͤ verlas , von dem

hohen Praͤſid ium dazu aufgefordert , den Entwurf
der in der vorigen Sitzung beſchloſſenen Bitte an Se .

Koͤnigliche Hoheit , den Großherzog , wegen der Ver —

guͤtung und Ausgleichung der feit Dem Jahr 1809 ge —

tragenen Kriegslaſten , welcher von der Kammer einſtim —
mig genehmigt ward .

Beplage Ziffer 130 .

Hierauf erftattete der Frýr . von Gemmingen

Prefened den Commiffongberiht úber die Mitthei -

lung der gwepten Kammer wegen Befirferung der Pri -

vatwaldungen .
Beylage Ziffer 131 .

Sodann der geh . Hofrath Zachariaͤ uͤber die Mit -

theilung der zweyten Kammer wegen der perſoͤnlichen
Herrenfrohnden

Beylage Ziffer 132 .

Cmit eigener Seitenzahl vorauggedrudt I — XX. )
Die Digcuffion úber beide Berichte wurde auf

eine der naͤchſten Sitzungen beſtimmt .
Der Tagesordnung zufolge wurde hierauf die Dis —

euſſion uͤber den Commiſſionsbericht wegen Abſchaf —
fong des Haufirhandelg erbffnet :

Bahari : Mit den in dem Commiffiongberichte
aufgeſtellten Grundſaͤtzen bin ih volfommen einyerz

fanden . Beſonders hat mih dag angezogen , was in

dem Berichte uͤber die vorzuͤgliche Beruͤckſichtigung , wel —⸗

he dag Intereſſe der Conſumenten verdiene , geſagt
worden iff . Jn der Thar , bey alen auf die Erhat -
tung oder Vermehrung des oͤffentlichen Wohlſtandes
abzweckenden Maaßregeln ſollte wohl vorzugsweiſe das

Intereſſe der Verzehrer , nicht das der Producenten
ins Auge gefaßt werden , und gleichwohl gehen , ſon —
derbar genug , die meiſten Regierungen gerade von dem

entgegengeſetzten Geſichtspunkte aus .
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Zwey und vierzigſte Sitzung vom 6. Ore , ra7

Auch mit dem Reſultate des Berichts bin ich
im Allgemeinen einverſtanden . Ein unbedingtes Ber -
bot des Hauſirhandels ſcheint mir ſelbſt mit dem Vor⸗ —

theile derer nicht vereinbar zu ſeyn , welche ſich viek

leicht dafuͤr beſonders intereſſiren .
Ich bin jedoch von zwey achtbaren Maͤnnern auf

eine Beziehung des Hauſirhandels aufmerkſam gemacht
worden , in welcher eine Ergaͤnzung der beſtehenden

Verordnungen nothwendig ſeyn dauͤrfte Ich meine die

Beziehung , in welcher dieſer Handel auf das neuerlich
wegen der aus waͤrtigen Handelsverhaͤltniſſe
angenommene Syſtem ſteht .

Ich gedenke nicht etwa fuͤr jetzt auf eine Eroͤrte —

tung dieſes Syſtemes einzugehen . So ſehr ich auch
fortdauernd uͤberzeugt bin , daß dieſes Syſtem , ſowohl
an ſich , als nach der geographiſchen Lage unſeres Lan —

des , unheilbringend iſt , ſo ſehr mich auch in dieſer
Ueberzeugung die Nachrichten beſtaͤrkt haben , welche mir

uͤber die Folgen und den Erfolg des Syſtems zuge —
kommen ſind , ſo werde ich doch jetzt in dem Geiſte
dieſes Syſtems und unter der Vorausſetzung ſprechen ,
daß es auch ferner befolgt werde .

Unter der Herrſchaft dieſes Syſtems iſt es , be —

wandten Umſtaͤnden nach , unmoͤglich , das Einſchwaͤrzen

der mit beſonders hohen Zollen belegten Waaren gaͤnz⸗
lich zu verhindern . Dieſes Einſchwaͤrzen kann am leich —
teſten von denen geſchehen , welche die Waaren nur
in kleinern Parthieen etnfuͤhren und verkaufen , alſo von

den Hauſitrhaͤndlern . Gie fónnen die Waaren leih :
Uber den Rhein bringen , oder fie von dem Fracht⸗
wagen , nachdem er in dag Land getommen ift , und

ebe er an Der pon der Grenze mer oder meniger ents
fernte Zollſtaͤtte anlangt , herabnehmen . Der ehrliche ,

Rak áugefefene Kaufmann , weſcher ohnehin die Waa —
ten in groͤßeren Paithieen fommen lågt ; muf fi :

Vrotokolle ser n Kammer geny 19



128 Protokolle der Erſten Kammer .

dagegen verzollen . So geſchieht es nun , daß der

Raufmann in Beziehung auf Waaren dieſer Art mit
dem Hauſirhaͤndler nicht Preis halten kann . — Alles

dieſes darf ich , zufolge der eingezogenen Erkundigungen ,

insbeſondere von den Ellen - oder Schnittwaaren behaup⸗

ten , inſoferne ſie neuerlich mit hoͤheren Zoͤllen bela⸗

ſtet worden ſind . Vielleicht daß das Geſagte noch
auf andere Waaren anwendbar iſt .

Nun duͤrften aber die Kaufleute bey dieſen Ellen⸗

oder Schnittwaaren auch gegen den gedachten Nachtheil

durch die bisherigen Geſetze uͤber den Hauſir handel
noch nich t genugſam geſichert ſeyn . Denn die Ber -

ordnung vom 8 . Mery 1821 verbietet den Hauſirhan⸗
del im Migemeinen nur bey einer Strafe von 5 — 25 f

und unter den Weaaren , die bey der allein mwirffamen

Strafe der Confiscation , nah Q. 7 dieler Berr

ordnung , Den Haufirern zu fåpren verboten find , find

jene Ellen - ⸗ oder Schnittwaaren nicht begriffen .

Da nun noch uͤberdieß die den Hauſirhandel be⸗

treffenden Vorſchriften in mehreren Verordnungen ent⸗

halten ſind , ( Regg . Blatt v . F. 1821 , Nr. VI . ) ſo

geht mein Antrag dahin :

Dem vorliegenden Beſchluſſe der zweyten Kam⸗

mer in der Maaße beyzutreten , daß Se . Koͤnigliche

Hoheit um einen Geſetzentwurf unterthaͤnigſt gebe⸗

ten werden , welcher die wegen des Hauſir han⸗
dels beſtehenden Verordnungen zu einem gwed

maͤßigen Ganzen vereinige , insbeſondere aber ſie

mit den wegen der auswaͤrtigen Handelsverhaͤlt⸗

niſſe ergriffenen Maaßregeln in Uebereinſtimmung

ſetze .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich bedaure , nicht gehoͤrig
vorbereitet zu ſeyn , um die ſo eben in Beziehung au

den Sgleich dandel geaͤußerte Bedenklichkeiten durch woͤrt⸗
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lihe Anführung der über da8 Hauſtren beſtehenden
Verordnungen befeitigen zu fónnen s aber nadh meiner

Renntnif von diefen Verordnungen , wenn ich fie gleich
in dieſem Augenblick nicht ſpeciell nachweiſen kann ,

ſehe ich nicht ein , wie der Hauſirhandel irgend einen

bedeutenden Einfluß auf den Schleichhandel haben

koͤnnte.

firer abgefegt werden , find einige Efenz und Snitt -
waaren die einzigen , bey mwelhen allenfalls eine die

neueſten Boll- Gefege umgehende Žmportation aus . dem

Auslande denkbar waͤre, allein hier mug idh bemerken ,
daf es ſchon laͤngſt und aus andern Ruͤckſichten einer

der Hauptzwecke der Verordnungen uͤber das Hauſiren
war , gerade dieſe Gattung von Waaren der genaueſten
Controlle zu unterwerfen , um ihren Abſatz durch Hau⸗

ſirer durchaus nur auf inlaͤndiſche Fabrikate zu beſchraͤn⸗
fen . Man hat naͤmlich darin ein Mittel erkannt , den

kleinen Fabrikanten von Baumwollen - und andern Zeus

gen, welche in den obern Landestheilen und beſonders

im Dreiſamkreis meiſtens nur fuͤr ſich ohne Gehuͤlfen
in kuͤmmerlicher Beſchraͤnktheit arbeiten , den Abſatz ,
mit welchem ſie nur ſchwer gegen die mit groͤßern
Mitteln betrlebene Fabrikation der benachbarten Schweiz
aufkommen , den Abſatz durch Zulaſſung von Hauſtrern
zu erleichtern , aber eben darum find alle nur moͤgli—

chen Vorſichts maaßregeln angewendet worden , um zu

verhindern , daß diefe letztere keine auslaͤndiſchen Fabri -
kate dieſer Gattungen herumtragen koͤnnen, und die

Ausfuͤhrlichen Vorſchriften , welche in dieſer Abſicht er —

aſſen wurden , um durch Controlle und Stempelung
ie Waaren zu erkennen , welche im Lande gefertigt

worden ſind , laſſen in dieſem Artikel keine Mittel zum

Schleichhandel offen , welcher auf unzaͤhligen andern
10
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Unter allen Artikeln , welche bey uns durch Hau⸗
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139 Protokolle der Erſten Kammer .

Wegen des Verkehrs , wie z. B . durch die Schiffahrt ,

weit eher betrieben werden kann .

Sollten uͤbrigens noch Zweifel hieruͤber beſtehen ,

ſo behalte ich mir vor , das , was ich hier geſagt habe ,

nachtraͤglich mit den beſtehenden Verordnungen uͤber das

Haufiren pu belegen , wenn die gegenmårtige Digewfion

nicht eher geſchloſſen wird , als bis ich dieſelben auf⸗

geſucht haben werde .

o. Rotteck : So viel ich weiß , ſind wir in der

Discuſſion uͤber den von der zweyten Kammer an uns

gebrachten Beſchluß wegen des Hauſirhandels begriffen .

Es iſt jetzt ein andrer Antrag zur Sprache gekommen ,

der naͤmlich : Wie iſt dem ſchaͤdlichen Schleichhandel ab⸗

zuhelfen ? Beide Gegenſtaͤnde ſollten aber nicht mit einan⸗

der vermiſcht werden . Denn Maaßregeln gegen . den

Schleichhandel koͤnnen theils polizeyliche ſeyn , theils als

ein Theil der Geſetzgebung angeſehen werden , dann

ſind ſolche ad separatum zu verweiſen . Das Ein —

ſchwaͤrzen kann niht allein durch Hauſirer , es kann

auch durch anſaͤſſige Kaufleute gefhehen . Auf , jeden

Fall ſcheint dieſer Gegenftand nicht in Berbindung zu

fechen mit dem vorllegenden Beſchluſſe der zweyten Kam⸗

mer . — Ich will gerne zugeſtehen , daß die von dem

Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ vorgeſchlagenen Maaßre⸗

geln gerecht ſind , alein nicht wegen des Hauſirens

ſoll die Confiscationsſtrafe eintreten , ſondern wegen

des Einſchwaͤrzens . Ich perweife auf Den Anirag Der

Commiſſion .
*

Zachariaͤr Auf die meinem Antrag entgegenge⸗

ſetzten Einwendungen erlaube ich mir zu erwiedern /

daß der Antras aͤberall nicht auf eine geg en den Schleich⸗

handel zu ergreifende Maaßregel gerichtet if . gie

in RorfHlag gebrachte Maahregel fol nur wegen
des



A
i

EO

T

ZLwey und vierzigſte Sitzung vom 6 . Dec . 181

Schleichhandels , der getrieben wird oder zu befuͤrchten
iſt , ergriffen werden ; der Schleichhandel iſt nur die

ratio legis . Ich ſetze vielmehr bey dem Antrage ſogar

voraus , daß dem Schleichhandel nicht vorgebeugt

ween fann , wenn fih anders nicht die ganze Kraft

und Wirkſamkeit der Regierung auf die Umftelung der

Graͤnzen beſchraͤnken ſoll . Unter dieſer Vorausſetzung

aber behaupte ich : daß die beſtehenden Strafverfuͤgungen

nicht hinreichen , das Gewerbe des in einem offenen

Laden handelnden Kaufmannes gegen den Hauſirhandel
in den verdienten Schutz zu nehmen .

v. Rotteck : Ich wiederhole es , daß mir weit

zweckmaͤßiger ſcheinen wuͤrde , die Gefahr des Schlelch⸗

handels im Allgemeinen auf geſetzlichem oder poli —

zeylichem Wege hintan zu halten , als ihretwillen blos

die Hauſirgeſetze zu veraͤndern . Auch wuͤrde ich

bedauern , wenn man fuͤr noͤthig faͤnde, der Gefahr

deg GSHleidhhandels wilen die armen Haufirer mit grde
ferer Strenge zu behandeln als bigher . Man fónnte

þieraug allerdings ein Argument gegen dag oft er -

waͤhnte neue Handelsfoftem entnehmen . Mir jedoch
ſcheint , daß die angetragene Gtrafe der Config faz

tion mit Gerechtigkeit nur - gegen denjenigen Hauſirer ,

welcher zugleich Einſchwaͤrzung getrieben , nicht
aber wegen Uebertretung blos der allgemeinen Hau⸗

ſirgefetz e —und nur von dieſen ſprechen wir jetzt —
kann verfuͤgt werden . Wenn uͤbrigens der Antrag nur

dahin gerichtet waͤre, den Wunſch im Protokolle aus⸗

zudruͤcken, daß auch dieſe weitern Anſichten ruͤckſichtlich

der Gefahren , die aus dem jetzigen Handelsſyſtem in

Sezug auf den Hauſirhandel hervorgingen , beruͤckſich⸗

tigt werden moͤchten , ſo wuͤrde ich dieſe Vervollſtaͤu⸗

digung der Anſichten fuͤr ſehr zweckmaͤßig halten , und

mit dem Antrag vollkommen einverſftanden ſeyn .
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| rýr v , Tårfheim : ES fan nicht gefagt
| werden , Dag ider Here geh . Hofrath Bachariå den Ge -

genſtand des Schleichhandels dem des Hauſirhandels

|
unterſchoben habe , deun er hat nur Beſorgniß geaͤuſſert,

H daß erſterer durch den legteren befórdert werden fónne;
i alein die Bemeréungen , welde ih ibm vorhin entge -

gengehalten habe , gingen dahin , zu zeigen , Dag der `

Haufrhandel , wie er nah den beſtehenden Geſetzen

l
zugelaſſen wird , in feiner befondern . Berbindung mit l

i dem Schleichhandel ſtehen koͤnne . Ich hade nun in

der Zwiſchenzeit die angefuͤhrten Verordnungen nachge⸗

ſchlagen , und will aus denſelben ausheben , was zum

| Delege meiner Behauptung dient .

| ; ( Der Redner verliest mehrere Stelen aug den

betreffenden Verordnungen . ) p

ES bleibt mir nun noh Åbrig , eine Grláuterung

áber die Grinde şu geden , aug melchen auf die Uez

bertretung der Geſetze Über dag Hauſiren mit Ellen⸗

und Schnittwaaren nicht die Confiscation , ſondern nur

eine Geldſtrafe geſetzt worden iſt . Dieß erklaͤrt ſich

durch die Verhaͤltniſſe dieſes Handels . Der Hauſirer

iſt in der Regel nicht Eigenthuͤmer der Waare , welche
er herumtraͤgt , ſondern nur Commiſſionaͤr des Fabri⸗

kanten ; wenigſtens hat er ſie vor dem Abſatz nicht

bezahlt . Wuͤrde nun wegen unterlaſſung einer geſetzli⸗

Bo i hin : Borfhrift die Waare gleich confiscirt , ſo waͤre

EI der Fabrikant , nicht der mittelloſe Hauſirer , an wel⸗

|
hem fich erferer nicht erholen fann , Dadurch, gefraft .
Die Confiscation waͤre daher eine weniger gerechte ,

PEU und weniger mirffame Strafe . Indeſſen koͤnnte unbe⸗

9010 — ſchadet dieſer nothwendigen Ruͤckſicht allerdings ein Un⸗

9 derſchied gemacht , und die Conflscation da ausgeſpro —

den werden , wo erwieſen waͤre, daß die Waare aus⸗
laͤndiſches Fabrikat iſt , mithin kein inlaͤndiſcher Jabri :
kant durch die Hinwegnahme beſchaͤdigt wuͤrde .
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Frhr . v. Zyllnhardt : Meines Erachtens duͤrfte
genuͤgen, wenn die Bemerkung des Herrn geh . Hofraths
Zachariaͤ im Protokoll niedergelegt waͤre, allein ſeinen
Antrag auf einen modificirten Bepytritt zu dem Bes

ſchluß der zweyten Kammer Fann ich niht genehmigen ,
und ftimme vielmehr mit Dem Antrag der Commiffion ,
denn die Mnfiht de Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ iſt
èu febr von dem Princip , welheg dem Antrag der

zweyten Kammer zum Grunde liegt , abweichend , um

in der Form des Beytritts ausgedruͤckt werden zu

koͤnnen. Die zweyte Kammer will abſolutes Verbot

alles Hauſirhandels , der Herr Proponent blos ſchaͤr⸗
fere Strafen fuͤr die Uebertretung der beſtehenden
Hauſirgeſetze .

Srhr . v. Weffenberg : Dte in dem Commiſſions —
berichte vorgetragenen Gruͤnde gegen ein unbedings
teg Verbot des Hauſirhandels ſcheinen mir unwider —

leglich . Solch ein Verbot lieſſe ſich mit der Handels
und Gewerbsfreyheit nicht vereinbaren , und wuͤrde

viele Familien und Indlviduen brodlos machen , wo⸗

durch fuͤr die Geſammtheit weit mehr Nachtheil und

Gefahr entſtuͤnde , als ihr der Hauſirhandel , inner —

halb geſetzlicher Schranken , bringen kann . Was den

Mißbrauch des Hauſirhandels betrifft fo if eg die

bliegenheit der Polizeyanſtalten , ihm wirkſam zu be⸗

Segnen , Am Gefege liegt die Shud wohl am- wenigen .
ber uͤber Mangel an Schaͤrfe in der Vollziehung hoͤrt

man noch vielfaͤltig klagen . Ich ſelbſt habe die Er -

fahrung daß noch immer , beſonders an Jahrmaͤrkten ,

ſchlechte , unſittliche und aberglaͤubiſche kleine Druck⸗

Óriften feil geboten werden . ES wåre febr gu måns

en, daß die Vorſichtsmaaßregeln gegen dieſes ver —

erblich ſchleichende Gift verſchaͤft werden . Es genuͤgt
bier nicht am Verbot , ſelbſt nicht an der Fortweiſung
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134 Protokolle der Erſten Kammer .

des Verkaͤufers , der dann ſeine Giftwaaren nur zu

einem Thor hinaustraͤgt , um ſie durch ein anderes

Thor wieder einzuſchwaͤrzen . Die Giftwaare ſollte dem

Verkaͤufer weggenommen , ſie ſollte zerſtoͤrt , er ſelbſt
ſollte noch uͤberdieß empfindlich gezuͤchtigt werden .

Sonſt frißt der Krebsſchaden unheilbar um ſich .

Ferner glaube ih , dag es uͤberhaupt erwuͤnſcht

waͤre, wenn die Wachſamkeit und Strenge vorzuͤglich
gegen aus waͤrtige Hauſtrer vermehrt wuͤrden . Denn

die Erfahrung lehrt , Daf gerade diefe die Sicherheit

and Moralitaͤt am meiſten gefaͤhrden. Sie ſollten

meines Erachtens gar nicht uͤber die Graͤnze gelaſſen ,

und wenn fie fh im Lande betreten lafen , gleich wie⸗—

der mweggemiefen werden .

In Anſehung des beſondern Antrags des Nerrn

geh. Hofraths Zachariaͤ auf eine Revidirung der Maaß⸗

regeln gegen die Schleichhaͤndler , um ſie mit den neuen

Handeleverhaͤltniſſen in Einklang zu bringen , ſo ſtimme

ich der Anſicht des Herrn Staatsraths von Zolln⸗

haͤrdt bey , ibn biog zur Beruͤckſichtigung der Regie⸗

rung zu Protokoll zu nehmen .

Ich ſtimme uͤbrigens fuͤr Verwerfung des An⸗

trags auf ein unbedingtes Verbot des Hauſirhandels ,

dagegen aber fuͤr das Begehren einer Reviſion um

Ergaͤnzung des beſtehenden Geſetzes , mit Beruͤckſichti⸗
gung der Anſichten , die theils in dieſer , theils in der

zwehten Kammer zum Vorſchein gekommen ſind .

Zachariaͤ : Ich glaube , den Durchlauchtigſten

Praͤſidenten noch einmal um das Wort bitten zu duͤr⸗

fen , da ſo eben ein neuer Verbeſſerungsvorſchlag ge⸗

macht worden iſt . Da ich nun ohnehin nicht ein beſon⸗

derer Freund von Antraͤgen der vorliegenden Art pin ,

fo wirde iġ den von mir gemachten Verbeſſerungs
dorſchlag mit Vergnuͤgen zuruͤckneßmen , wenn einer DEF
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gegenwaͤrtigen Herren Regierungscommiſſaͤre erklaͤrte,

daß die Regierung den von mir in Anregung gebrach -

ten befondern Gegenſtand nicht unbeachtet laſſen werde .

Auch in aͤhnlichen Faͤllen koͤnnie vielleicht durch eine ſolche

Erklaͤrung viel Zeit und Arbeit erſpart werden .

Frhr . v. Berſtett : Da der Herr Regierungs -

commifár , welchem eigentlich die Beforgung diefed Ge -

genftandeg aufgetragen ift , gegenwaͤrtig anderwaͤrts

beſchaͤftigt iſt , ſo nehme ich keainen Anſtand , zu erklaͤ —

ren , daß die geaͤuſſerten Anſichten von der Regierung

in Betracht werden gezogen werden , Uebrigeng muf

ih noh bemerfen , daf in einem Lande , wie dem

Unfrigen , wo fein eigenes Mauthſyſtem beſteht , ſeit

den neuerlichen Handels verhaͤltniſſen manche Verord⸗

nung gegeben werden muß , die erſt aus dem Reich

der Erfahrung geſchoͤpft werden kann , und ſo waͤre

man wohl auch noch auf aͤhnliche Verfuͤgungen gekom⸗

men , wie die , welche hier angeregt worden ſind .

Auf die vom Hohen Pråfidium _ gehaltene

Umfrage erflårte fih die Kammer einhellig mit dem

Commiſſtontantrage einverſtanden .

Nach ſofort eroͤffneter Dis cuſſion uͤber die

Mittheilung der zweyten Kammer , die Aufhebung

des Neubruchzehntens betreffend , ſprach zuerſt

der Hofraih v. Rotteck , als eingeſchriebener Red⸗

ner , wie folgt :

Die verehrliche Commiſſion hat ſich gerechte An⸗

ſpruͤche auf Dank dadurch erworben , daß ſie durch

unumwundenes Anerkenntniß

Erſtens ; der vielfach begruͤndeten Verwerf⸗

lich keit der Zehentlaſt uͤberhaupt , und

Zweytens der als Regel vorhandenen Steuer⸗

natur des Novalzehentens insbeſondere ,

welches beides freylich beſtreiten oder verhehlen zu
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—4 pii o wollen , in heutiger Zeit ein ſchweres Unternehmen ſeyn
i l duͤrfte — die Commifion fage ih , hat Dank perz
i a dient , daf fie durch dieſes gedoppelte Anerkenntniß

i viele unnoͤthige Eroͤrterungen abgeſchnitten und uns ſo⸗
A fort auf den wabren und naͤchſten Standpunkt geſtellt

E M bat , von welem aus die Frage von geſetzlicher Ab⸗
J9 ſchaffung des Novalzehntens zu entſcheiden iſt .

Mit Recht , ſagt der Commiſſtonsbericht weiter , daß
von dieſem Standpunkt die Aufloͤſung kaum zweifel⸗
haft ſcheine , daß nåmlich bey alfo anerfannter Bers

| werflichkeit der Zehnten uͤberhaupt, und bey vorliegender
Hn reiner Gteuernatur deg Novalzehntens ingbefondere , der
ai Autrag der zwepten Kammer auf Abſchaffung des let —

ten die vollſte Zuſtimmung zu verdienen ſcheine . Und
| fo iff demfelben auh : es if unmóglih nah fols| chen anerfannten Pråmifen einen andern Schluß zu

ziehen . Mit ſteigendem Erſtaunen muß man daher
die jetzt folgenden Theile des Berichts leſen , worin
aus kuͤnſtlich zuſammengeſuchten , aber im Gehalt durch⸗
aus nichtigen und verwerflichen , Gruͤnden gleich⸗
wohl die Beybehaltung der Novalzehenten em —
pfohlen wird .

Es ſey mir erlaubt , dieſe Scheingruͤnde nach der
Ordnung , wie ſie der Commiſſtonsbericht auffuͤhrt ,
etwas naͤher zu beleuchten .

Die erſte Bedenklichkeit beſteht darin ( 5. 5 des

Commiſſtonsberichts ) „ daß der Neubruchzehnte nicht ſo —
wohl wie eine fuͤr ſich beſtehende Abgabe , ſondern viel —

p . mehr wie eine Urt der gefeglihen Zebnten uͤberhaupt
J — | zu betrachten , und dag die alten und neuen Zehnten9 ihrem Rechtsgrunde nach eine und dieſelbe Abgabe

fepen. ”
i,

Ich frage : mag folgt bieraug ? tind wenn die
Verwerfungẽgruͤnde des Neubruchzehntens auch wirklich
auf den alten Zehnten gleichmaͤßfig anwendbar waͤren ,
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was jedoch nicht vollkommen der Fall iſt , wuͤrden ſie

deßhalb irrig oder nichtig ſeyn ?

„ Die Frage duͤrfte ſich demnach ſo ſtellen, “ ſagt

der Commiſſionsbericht :
„ Iſt es dem Rechte und der Billigkeit gemaͤß ,

eine im Ganzen verwerfliche Abgabe blos theilweiſe ,

d. h. blog fo aufzuheben , daf nur ein Theil der

Gteuerpflichtigen , oder nur ein Theil der Gegenſtaͤnde,
welche unter dem Princip der Abgabe begriffen ſind ,

fuͤr die Zukunft freygeſprochen werden ? Iſt es alſo

namentlich dem Rechte und der Billigkeit gemaͤß , die
Zehnten blos in Beziehung auf Neubruͤche aufzuheben ?“

Die Freunde der Freyheit werden ſich nur freuen

koͤnnen auͤber dieſe Stellung der Frage . Sie iſt auch

die richtige , aber ihre Beantwortung kann nur zu Gun⸗

ſten der Freyheit ausfallen .

„ Die Maaßregel einer theilweiſen Aufhebung

einer im Ganzen laͤſtigen Abgabe, “ ſagt aber der Herr

Berichtserſtatter , „ kann an ſich und im Allgemeinen

mit den Grundſaͤtzen des Rechts kaum vereinigt wer -

den , Go menig bep . óffentlihen Abgaben einer mehr

alg der andere Delaftet werden fol , ebenfo wenig ſoll

einer vor dem andern beguͤnſtigt werden . “ Ich

antworte : Nie , weil z. B . die Mecife im Ganzen verz

werflich ift , folte ih niht einige Gattungen derfelben

è B . die Holz - Del - oder Sleifhaccife allein auf -

beben dürfen , die Aufhebung der Hauptgattungen , weil

etwa får jegt der dadurch bewirkte Ausfall in den Staats⸗

einkuͤnften zu ſchwer zu decken ſeyn moͤchte, einer ſpaͤ—

tern Zeit vorbehaltend ? Haben wir Doh auh einige Leib -

eigenſchaftslaſten z . B . Manumiſſionsgeld und Beſt —

Haupt , unbedenklich abgeſchafft , ohne zugleich alle andere

z . B . die Frohnden , die mit jenen auf demſelben
Grunde ruhen , mit abzuſchaffen .
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Wenn der Grundſatz des Commiſſtionsberichts der

rihtise if , daun feiñet Verzicht auf jede Verbeſſerung
der Geſetze , auf jede Abſtellung von Mißbraͤuchen und

Unrecht .
Was immer hierin Gutes und Schoͤnes geſchehe ,

es iſt nur partielle Abſchaffung des Boͤſen . Man

muͤßte hiernach das ganze Syſtem , den ganzen
Haushalt des Staates , auf einmal zur utopiſchen
Vollkommenheit bringen , oder — nichts thun . Auch
die Abſchaffung des alten Zehntens ſammt der des

neuen iſt eine partielle Maaßregel . Denn auch
auſſer dem Zehnten gibt es ungerechte Grundlaſten , als

Frohnden u. ſ . w. Und wenn dieſelben alle abgeſchafft
wuͤrden , ſo blieben noch hundert andere Ungleichheiten
und Ungerechtigkeiten im Steuerſyſtem — 4. B . dié

Acciſe , und in den uͤbrigen Staatsforderungen z. B .
die Zwangsreerutirung 2c. uͤbrig ; alles iſt partiell , was

nicht das Ganze umfaßt . Der Menſchen Arbeit aber

iſt naturgemaͤß Stuͤckwerk . Muͤhſam , ſtufenweiſe ,
durch allmaͤhlige Eroberungen im Reiche des Guten

muͤſſen wir uns alda anbauen , und feine Marime ift
daher gefaͤhrlicher und verwerflicher als die , welche dag

partielle Gute verſchmaͤht . Am verwerflichſten aber

erſcheint ſie bey ihrer Anwendung auf ſolche partlelle
Verbeſſerungen , welche zugleich den Weg bahnen zu
einer allgemelnen , oder die Hinderniſſe verringern ,
welche der letzten noch entgegenſtehen . Und gerade die —

ſes iſt der Fal bey der Abſchaffung des Neubruch —⸗
zehntens .

Die Wiederherſtellung der Freyheit if feine Be -

gûnftigung , fondern blog die Crfålung einer Rechtg »
ſchuld , welche hier anh gar niht zum Nachtheil der

uͤbrigen ( alten ) Zehntholde , als welche nur das gleiche
fortzahlen , ſondern blos der Geſammtheit geſchieht .
Wenn die Erhaltung der alten Zehnten ein Unrecht
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iſt — wie ich allerdings behaupte — ſo iſt ſies nicht

wegen Aufhebung des Novalzehntens , ſondern an und

fuͤr ſich .
Der Herr Berichtserſtatter gibt uͤbrigens zu , daß

ſein aufgeſtellter Grundſatz gewiſſe Ausnahmen leide ,

nur meint er , daß die zu Gunſten des Neubruchzehentens

angefuͤhrte Gruͤnde ſolche Ausnahmen nicht rechtfertigen .

Ich dagegen behaupte , Daf , wenn anh jener Grund -

fatz wirklich wahr , und mehr als eine bloſe „ Be haup⸗

tung “ waͤre, gleichwohl dieſe Gruͤnde entſcheidend fuͤr

die Ausnahmen ſeyn wuͤrden . Denn allerdings wird durch

die Abſchaffung des Neubruchzehntens das bisherige

fenuche Einkommen nicht vermindert ( obſchon der

§. 8 dieſes laͤugnet) ſondern vielmehr die Quelle

des Einkommens , der Nationalreichthum , wird dadurch

vermehrt , und allerdings verdient die groͤßte Beher⸗

zigung , daß durch jene Abſchaffung das Fortſchrei —
ten deg Uebelg verhindert werde , Muh dies

ſes laͤugnet der Commiſſiensbericht ( G. 9) doch iſt

klar , daß die Zehntlaſt dadurch Grenze und Ziel und

die bey etwa kuͤnftig zu beſchließender Abſchaffung zu

uͤbernehmende Entſchaͤdig ungsſumme ibr beſtimm⸗

tes Maaß erhalten wuͤrde .

Der Commiſſionsbericht pruͤft ſodann G- IS i )

die Bortheile , welche Der Abſchaffung des Noval -

zehntens zugeſchrieben werden , und findet dabey viel⸗

mehr Rachtheil ! — Er nennt ſie eine Praͤmie auf

den Anbau wmåfer Låndereyen , und bemerkt ,

daß ſie den Anbau von ſchlechteren Gruͤnden ,

hierdurch aber die Verminderung des Geldere ,

tragg und der Grundrente der Reichern , und

ein noh tiefere Gallen der Geldpreiſe aller

Erzeugniſſe bewirken wuͤrde .

Ich antworte hierauf : Wenn die partielle Aufhe ⸗

bung uͤberhaupt ein Unrecht waͤre , ſo koͤnnte ſie auch durch
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keine Vortheile gerechtfertigt werden . Da ſie aber zu⸗

voͤrderſtgerecht iſt , ſo iſt ' s erlaubt , auch auf die Vor⸗
theile einen Blick zu werfen , und unter dieſen iſt aller⸗
dings einer , daf fie „ eine Pråmie iſt auf den Anbau

wuͤſter Laͤndereyen “ — oder vielmehr , daß ſie die bis

jetzt darauf geſetzte Strafe abſchaffe . Wenn nun ath
der aͤrmere Boden deßhalb in Bau genommen werden

ſollte , iſt denn dieſes ein Uebel ?

Haben denn die beſſern Laͤndereyen ein ausſchließ⸗
liches oder ein Vorrecht bebaut zu werden , oder haben
die Beſitzer ſolcher Laͤndereyen ein Recht , den Beſi⸗
tzern von aͤrmern Gruͤnden den Anbau zu wehren ?
d. h. hat ihretwillen der Befiger aͤrmerer Laͤnde⸗
reyen kein Recht zum Anbau der ſeinigen ? Wo gera⸗
then wir hin mit ſolchem Begriff von Recht ? —Wie ?
Nicht nur ſoll die aͤrmere Claſſe von Buͤrgern —
die jetzt wohl dem Namen nach Freyen , der That nach
aber den Knechten noch faſt gleichen — Colonen
den Reichern dienſtbar , d. h. durch Rechte und An —
ſpruͤche der letztern vlelfach gebunden ſeyn , ſondern es
ſoll auch der aͤrmere Bodenin gleich demuͤthiges Ver⸗
haͤltniß gegen den Reichern kommen ? Wie ! — eine
Ariſtokratie des Bodens ſoll erſchaffen werden in
der Zeit , wo jene der Menſchen ihrer Maͤßigung
durch Rechtsbegriffe entgegenſieht ?— Wo iſt der Ti⸗
tel , welcher die Eigenthuͤmer ſchlechter Gruͤnde ver —
pflichten , der Vorwand , aus welchem felbſt eine tyr an⸗
niſche Geſetzgebung ſie verpflichten koͤnnte zum
Vortheil der Inhaber reicher Gruͤnde und zur Erhal⸗
tung des sd ieiet derfelben , ibr Dårftiges Eigen -
thum ungenågt zu lafen ? — Auh ifs nicht einmal
war , dağ deshalb die beferen Laͤndereyen im Wer⸗
the ſinken . Sie werden nur im gleichen bleiben , und
nur der Zehmte druͤckt ihren Preis , nicht die Zehbut —
freyheit der Aermeren . — Dagegen muß durch Abſchaf⸗
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fung des Novalzehntens der Werth aller jetzt noch oͤden

Gruͤnde ſteigen , daher das National - Capital ſehr koſt⸗

bare Erhoͤhung gewinnen .

„ Aber die Ausſtcko ung der Waͤlder wird befoͤr—

dert durch die Abſchaffung des Novalzehntens ? “

In dieſer Bedenklichkeit erfenne ich die zårtliche ,

Sorgfalt der Gorftmånner får den wilden Ward ,

welchem 3u Liebe man alfo niht blog die Waldbeſitzer

ſelbſt , ſondern auch alle Eigenthuͤmer oͤder Gruͤnde ihres ,

vom klarſten Recht unterſtuͤtztenAnſpruchs auf Befreyung

vom Novalzehnten beraubt werden , weil unter ihnen

auch einige Waldbeſitzer ſeyn moͤgen , welche dadurch
zur Ausſtockung einer Waldparzelle koͤnnten ermuntert

werden ! !

Ich koͤnnte dagegen anfuͤhren , daß ſchon der Fort —

beſtand des alten Zehentens dafuͤr buͤrgt , daß viele

jetzt urbare Felder allmaͤhlig wieder zu Waͤldern wer —

den eingeſchlagen werden . Aber ich ſchweige davon , in

der Beſorgniß , noch ein beſonderer Grund moͤchte ent —

nommen werden , dieſen alten Zehnten in deſto ſtaͤrkern

Schutz zu nehmen , wenn einmal ſeine Abſchaffung zur

Sprache koͤmmt .

Der Commiſſionsbericht ſetzt ſelbſt voraus , daß die —

fes Letzte in Baͤlde geſchehen moͤchte , aber er zieht dar⸗

aus einen neuen Grund gegen die Abſchaffung des No —

valzehntens .

„ Weil naͤmlich alsdann die Anbauer der aͤrmeren

Neubruͤche — deren Werth gegen die dann gleichmaͤßig

zehentfreyen und reichern alten Felder ſinken muͤßte —

ihr auf den Anbau verwandtes Capital verlieren wår -

den . ” — Citle Furcht ! Der Werth ihrer Gründe bliebe

ja der ſelbe , nur jener der alten Felder wuͤrde erhoͤht,

und nicht einmal wuͤrde daraus eine — den Preis her —

—
————
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abdruͤckende Vermehrung der Erzeugnifſſe hervor —⸗

gehen , weil die zehntfreyen Felder darum nicht eben

mehr tragen ; nur kaͤme dann ihr Segen ganz in die

Scheune des Eigenthuͤmers , nicht in die Zehent —

ſcheune , was eher eine Preiserhoͤhung als eine
Verminderung bewirken wuͤrde .

Nicht beſſer begruͤndet iſt die Furcht , „ daß die Abs

ſchaffung des Novalzehentens die Getraidepreiſe

herabdruͤcken wuͤrde , gleich wie dieſes ſchon durch

den fruͤher waͤhrend des hohen Standes jener Preiſe
und wegen deſſelben vermehrten Anbau oͤder Gruͤnde

geſchehen ſey . “

Denn ſowohl dieſer haͤufigere Anbau , als jener

geſunkene Getraidepreis koͤmmt von ganz anderer Quelle

her . Die ungeheure Steuerlaſt und jene der

in Folge der algemeinen - Noth - vermehrten Privatſchul⸗
den , hat den Bauer zum Umreiſſen auch der wildeſten
Gruͤnde gezwungen . Was ſein urbares Feld ertrug ,

das gieng darauf in Bezahlung der Steuern und Capi⸗
talzinſe : wollte er mit ſeiner Familie eſſen , ſo mußte er ,

faſt erliegend unter der ſauern Arbeit , noch einige wuͤſte
Gruͤnde beurbaren : er friſtete durch ihren Ertrag wenig —
ſtens ſein Leben . Spaͤter iſt freylich dieſes Huͤlfsmittel eben
durch den vervielfaͤltigten Gebrauch im Ganzen ſchaͤd lich

geworden , denn die vermehrte Maſſe der Erzeugniſſe ,
und das damit gleichmaßig vermehrte Ver —

kaufsanbot aus Zehntſpeichern und Kellern

druͤckte den Preis ſo klaͤglich herab ; und jetzt reicht der

Erloͤs aus der ganzen Erndte , die der Colone unter

Schweiß und Thraͤnen dem Boden abgewinnt , meiſt
nicht hin zur Beſtreitung der Laſten . Der kleine und

mittlere Bauer verdirbt ohne Rettung .
Es fließt aus dieſer Betrachtung , ja ſelbſt aus der
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sum Theil auch richtigen Annahme deg Commiffiongbe -
richis , daf viele Grånde nur wegen der fråher . b ochge -
ſtandenen Preiſe feyen urbar gemacht worden , gerade
noch eine Berftårfung des Anſpruchslauf Befreyung
vom

—
Denn wenn dieſe Gruͤnde nur mwe- *

gen Dranges der Noth oder in der Hoffnung eines fort —
dauernd hohen Preiſes der Erzeugniſſe umgebrochen wur —

den; ſo muß es jetzt , bey ſo ſehr gefunfenen Preifen ,
noch zehnfach haͤrter erſcheinen , ihnen erſt noch den Ze⸗
henten abzudruͤcken .

Selbſt das Beyſpiel Darmſtadts ſcheint dem Be —

richtserſtatter nicht erheblich , und er haͤlt die daraus

abermals hervorgehende Gefahr der Preiserniedrigung
fuͤr weit gewichtiger , als die Aufforderung , welche Ba —
den hat , keinem andern deutſchen Staat an freyſinni⸗
gen Geſetzen nachzuſtehen .

Die letzte allgemeine Bedenklichkeit des Berichtser —
ſtatters beſteht darin , „ daß jede ſpecielle Maaßregel
nach dem allgemeinen Grundſatz zu pruͤfen ſey , unter

welchem fie begriffen if . ”
Wenn die Neubruchzehenten aufgehoben werden ,

WaS wird fich dem Vorſchlag , auch die alten Zehnten
aufzuheben , wohl mit Recht entgegenſetzen laſſen ? “

Ich antworte : wenn die Conſequenz erheiſcht , nach
erfuͤllker Gerechtigkeitspflicht in engerer Sphaͤre , ſie
MUD in der meitern zu uͤben ; ſo thue man es , nicht
bep laſſe man die erſte unerfuͤllt , aus Furcht , auch die

zweyte befriedigen zu muͤſſen .
Dieſe Furcht iſt gefaͤhrlich , und daher auch die

avon abfließende Maxime boͤs, aus melher der Com -

miſſtonsbericht die Abſchaffung des Novalzehntens ver⸗
wirft . Uebrigens werden wir gleich ſehen , daß doch

Vrotokolle der 1. Kammer , 3r Bde $1
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die Novalzehnten ein noch ſchreyenders und unverzeihli —

cheres Unrecht ſind , als die alten .

Gegen dieſe nichtigen Bedenklichkeiten waͤge man

nun die fuͤr Abſchaffung des Novalzehntens laut ſchrey⸗
enden Gruͤnde . Der rechtskundige Berichtserſtatter in

der zweyten Kammer hat die meiſten bereits lichtvoll

entwickelt , mir bleibt nur eine kleine Nachleſe übrig .

Es iſt bemerkt worden , daß die Aufgabe , die al —

lerungerechteſte , allerhaͤrteſte , allerſchaͤdlichſte Steuer

aufzulegen , durch Auflegung der Zehntabgabe trefflichſt

geloͤzßt worden . Sey es , daß der Staat , weil er durch

Verhaͤltniſſe des ſogenannten hiſtoriſchen Rechts ſich ge —

hindert glaubt , den alten Zehnten aufzuheben , ihn ſeuf —

zend —weil gegen ſeinen beſſern Willen , wie gegen ſeine

Intelligenz —noch fortbeſtehenlaſſe . Die Schwierigkeit
der Abſchaffung haͤlt vielleicht die Vorwuͤrfe zuri

Wenn er aber den Neubruchzehnten , gegen deſſen

Ab ſchaffung durchaus kein Recht , durchaus kein gewich⸗

tiges Bedenfen freitet , nicht aufhpebt , fo maht er fi

derſelben Suͤnde ſchuldig , alg wenn er jene abgeſchmackte

Auflage durch ein ganz neues Geſetz allererſt ins Leben

fuüͤhrte . Nicht aufheben und ſelbſt ſtatuiren iſt

hier eines und daſſelbe .

Von jeher hat die Geſetzgebung den Neubruchzehn⸗

ten als ihrer freyen Verfuͤgung unterworfen betrachtet ,

und ihn nach Ermeſſen oder Umſtaͤnden bald dem Landes⸗

Herrn , bald dem Grundherrn , bald dem Pfarrer zu —

geſchieden . Auch Befreyung vom Neubruchzehn⸗
ten hat ſie ertheilt , alles ohne Einſprache oder Be⸗

ſchwerde von Seite der ſogenannten Berechtigten . Wie
kann man zweifeln , daß dieſelbe Geſetzgebung , welche

Dag Recht Hat , eine 10 oder 30jåhrige Zepentfreyheit
får Neubråhe auszufprecher , nicht auch Dag Recht ha⸗
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ben ſollte, eine hundertjaͤhrige , alfo eine e wi ge zu
verkuͤnden ?— Wowaͤre denn die Grenz edes Rechts ? —
Man gebe einmal einehundertjaͤhrige Freyheit , wenn
man aus Vorurtheil ſich ſcheut , die voͤllige Befreyung aus⸗

zuſprechen . Eine nur kurz dauernde Befreyung
aber , wie ſie wirklich beſteht , iſt wie eine Schlinge , ig
der man den Anbauer faͤngt. Durch den Reih von

mehrjaͤhriger Zehntfreyheit angelockt , macht er mit vie —
len Koſten ein Grundſtuͤck urbat , und bevor er den Er -
ſatz ſeines Aufwands erhalten , hoͤrt durch die Zehent⸗
laſt alles Ertraͤgniß auf .

Was wuͤrde man zu einem Geſetze ſagen , welches
den Zehnten von allem Brutto - Ertrag der Induſtrie , von
aAllem Arbeitslohn und Handelserlös oder von dem Er —
trag eineg jeden Befişgthums G- B . der Haugmie -
the , der Muͤhlen und Fabriken , der Capitalzinſe , der

Beſoldungen, Renten und Giltenzc . ) forderte ? — Man
wuͤrde den Urheber einen graufamen Thoren felten .
Dennoch waͤre ein ſolches Geſetz weit eher zu rechtfer⸗
tigen, als das nur fuͤr die Grundbefiger geltende

ehntgeſetz. Schon ſeine Allgemei nheit wuͤrde die
ngerechtigkeit mindern , nnd an ynd für fich wåre eg
“ t

manche Clafen weit minder druͤckend , als die Zehnt —⸗
At für die Bauern . Und man ſollte Anſtand nehmen ,

ERS gehaͤſſige , monſtrudͤſe Laſt ſelbſt in der Sphaͤre ,° durchaus fein ermorbeneg Recht uns hemmend ent
degentritt, den gedruͤckten Colonen abzunchmen ?

— Novalzehnte iſt eine nog R druͤckendere,
Sn e — als der Hite
Wegen — Die jetzt noch nicht bebauten Gruͤnde

i
Poaſfenheit des Bodens , oder wegen Entle -

w fhlehtere Gruͤnde , als die foon urba -
Selbſt wenn ſie durch Aufwendung ſainen Schwei⸗

11 *
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ſes und eines anſehnlichen Geldcapitals urbar gemacht

ſind , werden ſie der Regel nach weniger dankbar , als

die eben wegen ihrer Vorzuͤglichkeit fruͤher bebauten ,

durch tangen Anbau bereicherten Gruͤnde ſeyn . Der

Zehnte von einem geringern Felde aber iſt eine weit

haͤrtere Auflage , als der von einem beſſern entrichtet

wird ; er fann , weil er yom Brutto - Ertrag, nidt

plog vom reinen genommen wird , die Hålfte oder Ao

ja dag Gange , und mehr alg dag Ganze Deg reinen

Ertrags verſchlingen . Welche ſchreyende Ungerechtigkeit

und Ungleichheit , ſelbſt nur im Vergleich gegen

die guten Gruͤnde betrachtet ! Dazu koͤmmt aber , daß

der Zehnten auf alten Gruͤnden ſchon durch ein altes

Geſetz , das wir nicht ſelbſt zu verantworten haben,

aufgelegt worden , und daß durch ſeine unnatuͤrliche

Verkettung mit Privatrechten die Abſchaffung er⸗

ſchwert worden . Den Novalzehnten legen wir ſelbſt

uf durch neues Geſetz , oder durch ausdruͤckliche For ”

erhaltung , ohne irgend eine Noth oder Entſchuldigung⸗

Ganz freywillig , und auf die unverantwortlichſte Weiſe

ahmen wir das verwerſliche Beyſpiel der roheſten Ge⸗

ſetzgeber , und einer durch die Schmach der Leibeigen⸗

ſchaft geſchaͤndeten Zeit nach , und begehen hundertfoch

groͤßere Suͤnde , weil nicht durch Unwiſſenheit entſchul⸗

digt . Endlich mag ein leicht zu beruhigendes Gewiſ⸗

ſen bey der Forterhaltung der alten Zehnten ſich etwa

durch den Gedanken beſchwichtigen , daß der Zehenthold ſeib

zehntbares Feld dieſer Laſt willen w ohlfeiler erkauf
habe . Nicht alſo beym Aubauer des joen © pundet .

dieſer kauft den wuͤſten Tiet jedenfalls um geringen prei

weil auh der abfolute Werth immer gering ifi . gent

laßt er ihn beurbaren , und bringt alfo hervor , oder

aſchafft erſt den tragbaren Grund durch feine Arbe

|

—
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und durch ſein Geld . Die Unkoſten des Anbaus

ſind nicht geringer , ob der Neubruchzehnten zu bezah⸗
len fey , oder niht ; der volle Werth des umge -

ſchaffenen Bodens iſt des Anbauenden reines , voll —

wichtig bezahltes Eigenthum . Und nun koͤmmt

der Geſetzgeber einer mit Erleuchtung und Rechtsach —

tung ſich bruͤſtenden Zeit , und raubt ihm ſein Eigen -

thum durch die den Netto⸗ - Ertrag faſt verſchlingende

Zehntlaſt , ſie raubt es Ihm ſelbſt , der es geſchaffen ;

gegen den jetzt Lebenden wird das Unrecht begangen ,

nicht fuͤr ſich hat er gearbeitet und bezahlt , nein ! als

Frohndknecht hat er ſich abgemuͤht blos zum Beſten
des Zehntkaſtens , verloren iſt ſein Capital zur Strafe

dafuͤr, daß er damit den heimiſchen Boden verſchoͤnert ,
den Nationalreichthum erhoͤht hat .

Ja ſelbſt wenn man — was jedoch abgeſchmackt
waͤre — da man ſonſt auch von Haͤuſern und Fabrick⸗
gebaͤuden und Handelsgewoͤlben den Zehent des Mieth —

werths und des Induſtriegewinns fordern muͤßte — alſo

ſelbſt wenn man Den Lehntherrn — ob den Staat ſelbſt
oder den Grundherrn — als den ehemaligen Eigent huͤ —
Mer deg Bezirks ſomit auch jedes einzelnen Grundes

betrachtete, und der etwa gegen die Bedingung des

zu entrichtenden Neubruchzehntens denſelben veräͤuſ —
ſert haͤtte , waͤre die rechtliche Monſtruoſitaͤt dieſes No—⸗

valzehntens nur wenig geringer . Welch ein Vorbehalt !
„ Wer immer — nicht etwa blos die Kaͤufer , ſondern
auch jeder Dritte , an welchen der Grund durch weitere

eraͤuſſerung oder frehe Beſitze rgreifung und Verjaͤh —
"ung fommien mag — auf diefe z. B . 10 f werthe

*
rund ſtuͤck, ein Capital , ſeye es von 1000 fl . , verwendet ,

er ſoll in alle Zukunft hin nicht nur den zehnten Theil
eS reinen Ertrags folchen Capitals — hier alfo è- B
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den zehnten Theil von 50 f - mit 5 fl. jaͤhrlich entrichten ,

ſondern noch weiter den zehnten Theil der jaͤhrlichen

Baukoſten und andern Vorauslagen bezahlen , alſo

daß , wenn zu B . die Brutto - Erndte 300 f . ift , dem Ei⸗

genthuͤmer jaͤhrliſch 30 fl . , alſo jaͤhrlich in alle kom⸗

mende Zeiten hin der dreyfache Capitalwerth ſei⸗

nes ehemaligen Eigenthums als Kaufſchilling fuͤr daſſelbe

entrichtet werdel ! “ — j

Daf diefe Rechnung nicht Åbertrieben fen , fpringt

in die Augen . Ein ſteinigter Berg z- . , Der zum Reb⸗
gelaͤnde umgeſchaffen wird , da muͤſſen Felſen geſprengt ,

Mauern aufgefuͤhrt , fruchtbare Erde auf die Hoͤhe ge⸗

tragen , und dann erft Die Rebanlage gemacht werden⸗

Oder ein entlegener Waldboden ; der muß ausgeſtockt ,

von Steinen gereinigt , durch angelegte Wege zugaͤng —

lich , durch Erbauung von Haus und Hof zur landwirth⸗

ſchaftlichen Benutzung faähig gemncht werden . Wie oft

iſt das in ſolche Gruͤnde verwendete Capital ſelbſt hoͤ her

alg der volle Werth deg urbar gemachten Grundes !

Geſetzt , der ehemalige Eigenthåümer fey noh mahrer

rechtlicher Eigenthuͤmer geblieben , der Anbauer

ſelbſt bonae fidei Beſſitzer , und es ſtehe dem erſten

noch ſelbſt die Vindication zu . Da haͤtte er gleich —

wohl blos das Recht , auf den ur ſpruͤnglichen Grund⸗

werth von 10 fl . , und muͤßte , wenn er den Beſitzer ver⸗

draͤnge das , Verbeſſerungseapital mit 1000 fl. hinaus⸗

bezahlen . Jetzt aber , da er micht Eigenthuͤmel

zu ſeyn begehrt , ſondern blos Zehntherr ſeyn wil

fann er — ftatt ein får allemal 10ft . — Jahr får Jahr

und in alle Zukunft bin 30 fi . , alfo in Wahrheit ein

Capital von . 600 fi. begehren ! — Wer erſchraͤcke nicht

vor dieſem fuͤrchterlichen Wucher ? — Wer wollte

ſeine Stimme dahin geben : “ er ſoll fortdauern die⸗
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ſer Wucher ! Ja , er ſoll nicht blos geduldet werden ,
wo ein wahnſinniger Kaͤufer etwa freywillig ſo hinterli —
ſtige Bedingung eingieng — ſondern er ſoll durchs Ge —

ſetz allgemein herrſchend gemacht und geheiligt wer —

Mrezi a

Es wird wohl nicht als Abſchweifung von unſerem

Streitgegenſtand betrachtet werden , wenn ich hier einige

Blicke auf die conſtitutionelle Stellung der hohen erſten

Kammer zu werfen mir erlaube . Iſt doch ſchon oͤfters
und erſt juͤngſt bey der Discuſſton uͤber die For m un⸗

ſerer Protokolle , daſſelbe von einem andern Red —

ner geſchehen . Bey der Entſcheidung der eben vorlie —

genden , eine Mittheilung der zweyten Kammer betref —
fenden Frage duͤrfte es wohl noch zweckmaͤßiger und ein

nicht unwichtiges Moment der Erwaͤgung darbietend ſeyn ,

ſich ſolche Stellung nach ihrer wahren Natur und

Bedeutung zu vergegenwaͤrtigen .
Mag es ſeyn , daß das Syſtem der zwey Kammern

auf dem Grundſatz der Hemmung des etwa allzu raſchen

Ganges eines einzigen geſetzgebenden Koͤrpers ruhe ; ſo
ſind doch Abſicht und Erfolg gegenfeitig . Welche
von beiden Kammern etwas ungerechtes oder ge —

meinſchaͤdliches beſchloͤſſe , derſelben ſoll das Veto
der andern Kammer ſich hemmend entgegenſtellen . Aber

nir Unrecht oder Gemeinſchaͤdlichkeit , nicht

das geſonderte Intereſſe eines Standes oder einer

Clafſe ſoll Beſtimmungsgrund des Veto ſeyn . Wer
blos um ſolchen geſonderten Intereſſes willen fordert ,
oder weigert , ohne Unterſchied , in welcher Kammer er

fike , Der verlegt feinen Eid , Gelb der ynmwill -

kuͤhrlichen Befangenheit fuͤr perſoͤnliches oder Standes⸗
Intereſſe , iſt durch den Geiſt unſerer Verfaſſung geſteuert ,
und zwar in der zweyten Kammer natuͤrlich durch die
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Aufhebung jedes einzelnen , z. B . Claſſen⸗ - oder Orth -
Intereſſes mittel Der Entgegenfegung aller andern ; in

der erſten Kammer aber kuͤnſtlich durch Vereinbarung

aller drey Principien , wie man es gewoͤhnlich nennt ,

naͤmlich des ariſtokratiſchen , monarchiſſchen

und demokratiſch en in einer Verſammlung . Denn daß

auch ein demokratiſches Element in unſerer Kam

mer wohne , iſt nicht nur in dem Sinne wahr , wie juͤngſt
ein geehrter Redner ſagte , daß einige Formen unſerer

Berathung , namentlich ihre Oeffentlichkeit , daher ſtam —

me , fondern ath durch Perfonifidation . Denn wek

Hem andern Princip , alg dem demofratifhen ge -

hören naturgemåf Die Repråfentanten der Kirch e und

jene Der Schule , die Stimmfåhrer der beiden Landes -

firchen , und jene der beiden Univerfitâten an ? Würde

bon diefen , wer einem andern Princip fich vorzjugweife

ergaͤbe, nicht als Ueberlaͤufer erſcheinen ? Alſo hat eg

Der weiſe Urheber unſerer Verfaſſung gewollt ; die ge —

bohrenen Vertreter aller drey Principien ſitzen
in unſerer Kammer ; aber alle drey werden in harmoni⸗

ſcher Wechſelwirkung bleiben , und keines wird unge⸗

recht vorherrſchen wenn jeder Stimmende ſeinen Beruf

erkennt .

Um nun auf den vorliegenden Gegenſtand zu kom⸗

men ; ſo frage ich : welches der drey Principien wird

ſich wohl der im Allgemeinen als rechtmaͤßig und

gemeinnuͤtzlich erkanntenAbſchaffung des Novalzehntens

entgegenſetzen ? — Das monarchiſche gewig nicht , Denn

der Fuͤrſt verliert dadurch gar nichts , ſondern gewinnt
vielmehr . Was irgend fuͤr eine Steuer an die Stelle

der aufgeopferten Vermehrung der Staatseinkuͤnfte durch

den Novalzehnten tritt , ſo wird ſie hunderkfaͤltig beſſer

als dieſer ſeyn ; und die Erhoͤhung des Nationalreich⸗
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thums durch befoͤrderten Anbau des Bodens iſt baarer

Gewinn . Das demokratiſche ? — Der allgemeine Volks —

wunſch nach Abſchaffung iſt ja erklungen , und einhellig

erklungen aus dem Mund ſeiner naͤhern Vertreter . Man

wuͤrde alſo dem ariſtokratiſchen Princip es zuſchrei —

ben , wenn ein Veto dawider toͤnte, und wahrlich die oͤffent⸗

lihe Meinung in Baden und Teutſchland wuͤrde

daben niht auf feiner Seite fen .

E8 iff aber Dag höchfe Ynteree fùr diefes Element ,

die öffentliche Meinung fich befreundet zu erhalten . Dag

Widerſtreben gegen einen gerechten Wunſch der zweyten

Kammer , und welche daſelbſt den edlen Urſprung

und die kraͤftigſte Vertheidigung in dem Munde derje —

nigen Deputirten ( Kaufleute und Staatsdiener ) gefunden ,

welche per ſoͤnlich bey der Aufhebung vom Neubruch⸗

zehnten nichts gewinnen , vielmehr , wenn dafuͤr eine

andere Steuer eintritt , dabey verlieren , alſo , daß die

naͤheren Repraͤſentanten der Landleute gewißermaßen
nur annahmen , was ihnen großmuͤthig und aus Rechts —

achtung dargeboten ward , das Widerſtreben gegen

eine mit der ſcrupuloͤſeſten Maͤßigung gefaßte Bitte ,

deren Erfuͤllung durchaus niemanden poſitiven Schaden

bringt , Dagegen tauſend ungerecht Bedruͤckten , und mit⸗

telbar der Geſammtheit reichen Vortheil gewaͤhrt , ge⸗

gen einen Antrag , welcher der gehaͤſſigſte von allen

geſellſchaftlichen Laſten , blos ein Ziel des Fortſchreitens

ſetzen , und die alten Suͤnden der Geſetzgebung nur

nicht durch fortwaͤhrende Anhaͤufung vollends unheilbar

gemacht wiſſen will , gegen eine Befreyung endlich , wel⸗

che im benachbarten Darmſtadt von der Regierung

ſelbſt durch eigenen Vorſchlag dem Volf entgegen ge -

tragen und von beiden Kammern freudig empfangen

worden , das Widerſtreben ſage ich gegen dieſe gewiß
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kleinſte Huldigung , die dem Zeitgeiſte mag gebracht
werden — muͤßte wohl als ein Fehdebrief gegen die

oͤffentliche Meinung gelten , und einen traurigen Ein —

druck machen in den Gemuͤthern der durch die Conſti —
tution uns ſo innig verbundenen zweyten Kammer , in

den Gemuͤthern des ganzen Badiſchen Volkes und der

teutſchen Nation . Wenn nicht einmal ſo viel bewil —

ligt wuͤrde von der Erſten Kammer , was koͤnnte ſie
von der zweyten , und was koͤnnte das Volk vom gan —

zen Landtag erwarten ?

In Bezug auf die verſchiedene Perſoͤnlichkeit der

Zehntherrn bleibt wenig zu erinnern .

Der Commiſſionsbericht erkennt es an , daß , wo

eg der Staat iſt , kein Bedenken der Abſchaffung ob⸗

walte . Nun ſo entſage porer der Staat dem Noval —

zehnten , er wird deſſen nicht nur keinen Schaden , ſon⸗

dern reichen Gewinn haben .
Wag die Standeg - und Graundherrn betrifft ,

fo it Doh Elar , daf ihre etwaigen Anfprůche - gegen

den Staat auf die Anſpruͤche der Zehntholde ohne

rechtliche Wirkung ſind . Dieſe Zehntholde werden wie

jene , die Dem Gtaat unmittelbar pflidtig

find , Durch ein ungerechtes Geſetz zur Entrichtung ei —

ner reichswidrigen Abgabe genoͤthigt . Ihre Forderung

auf Abſchaffung des Geſetzes , iſt ſo dringend und uns

abweislich , als jene der andern ; und einen Unterſchied

hier ſtatuiren wollen , hieße den ſ . 7. unſerer Verfaſ —

ſung aufheben wollen , welcher die Gleichheit der Rechte

aller Badener ausſpricht . Iſt der Staat durch ſeine

Conſtitutionsediete vom Jahr 1807 oder durch die teut —

ſche Bundesacte verpflichtet worden , den Standes - und

Grundherrn , fuͤr den etwaigen Verluſt des Neubruch —

zehntens einen Erfa zu geben , dieſes zu unterſuchen
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und zu entſcheiden , iſt hier weder der Ort , noch die

Zeit . Die Frage muß ad separatum verwieſen werden .

Aber ſo viel iſt doch klar , daß der Staat wenigſtens

dazu ſich nicht verpflichten konnte , fortwaͤhrend

ungerecht und tyrannifh gegen die Colo

nen zu feyn .

;

Daſſelbe findet in Anſehung der Geiſtlichkeit Statt .

Wie koͤnnte ſie ein Recht haben , zu fordern , daß nur

ihres Intereſſes willen Unrecht vom Staate geuͤbt

werde ? — Auch wird ſie nur kleine Einbuße oder

vielmehr nur die Hoffnung eines ſehr kleinen Zu —

wachſes an Einkuͤnften verlieren ; und gewiß werden

die ehrwuͤrdigen Repraͤſentanten beider Confeſſtionen in

dieſer hohen Kammer die patriotiſche Erklaͤrung der geiſt⸗

lichen Mitglieder der zweyten Kammer durch eigene Zu⸗
ſtimmung bekraͤftigen . Noch bleibt mir uͤbrig , uͤber die

angetragene ſogenannte Ruͤckwirkung des Geſetzes

zu ſprechen , naͤmlich von der Aufhebung des Zehntens

von ſolchen Neubruͤchen , welche noch in den Freyjahren

ſich befinden .

Mir iſt unbegreiflich , wie man die Ausdehnung

des Geſetzes auf ſolche Gruͤnde fuͤr eine Ruͤckwirkung

erklaͤren konnte . Mag inzwiſchen angenommen , obwohl

nicht zugeftanden feyn , daf Da , wo ein Zehntherr bereits
im wirflichen Befit , d H. Bezug eines neuen Zehnteng

ift , dDerfelbe ipm niht mehr fann entriffen werden , fo

iſt doch klar , daß ſolcher Beſitzzſt and in Ruͤckſicht der

Neubruͤche erſt nach abgelaufenen Freyjahren

anfange . Fruͤher hatte er blos die Hoffnung , de —

ren Realiſtrung an zwey Bedingungen geknuͤpft war ,

nåmlich : erfeng den Neubruh deg Wildfeldes ,
und aweyteng den Ablauf der Freyjahre . 8wi —

fshen diefen zwey Bedingungen if in Anſehung der
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Rechtswirkung durchaus kein Unterſchied , und man muß

entweder behaupten , daß es einen rechtlichen und

unantaſtbaren Beſſiſtz des Neubruchs - Zehntrechts auch

auf noch unangebaute Gruͤnde geben — mas Nie -

mand wagen wird — oder man muß den Anfang des

Beſitzſtandes erſt von der Erfuͤllung der zweyten Be —

dingung , naͤmlich von Verfluß der Freyjahre an rechnen .

Mit nichten hat der Eigenthuͤmer , welcher ſein Oedfeld

umbrach , die Schuldigkeit des Neubruchzehntens nach

Verfluß der Freyjahre zu entrichten , ſtillſchweigend
auf ſich genommen . Vielleicht gedachte er das

Feld nur ſo lange zu bauen , als es zehntfrey bleibe ,

o der er rechnet auf den bald eintretenden Sieg der ge —

ſunden Vernunft und des ſonnenklaren Rechts . Auf

jeden Fal verpålt er fich hier blos Leidend , D. H. er

þeimgt feine Fråchte fo lange volfåndig ein , big ein

ſtaͤrkerer Raͤuber , oder ein durch ungerechtes Geſetz

bewaffneter ſogenannter Zehntherr kommt , und die zehnte
Garbe ihm wegnimmt . Selbſt wenn er dieſe Garbe

entrichtet , willigt er nicht ein in die fernere Entrichtung ;
er gehorcht nur dem, obgleich , harten Geſetz , und behaͤlt

fortdauernd ſeinen Anſpruch auf Befreyung , ſo wie die

Steuerpflichtigen irgend einer Art , wenn ſie auch eine

ungerechte Steuer : z. B . die Acciſe erlegen , darum

nicht zur obigen Zahlung ſich verbinden , ſondern Tag

fuͤr Tag von dem Geſetzgeber Befreyung fodern , alſo

nicht einmal durch wirkliche Entrichtung des Zehntens ,

geſchweige ſchon durch bloſſen Umbruch des Wildfelds
nimmt er die Schuldigkeit auf ſich .

Der vom einen Privatrecht entnommene Satz :

„ dies cessit , sed nondum venite “ , hat hier — wo nut

von oͤffentlichem Recht oder vielmehr Unrecht die

Rede iſt , durchaus keine Anwendung , wie am klarſten
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aus einem andern Beyſpiel hervorgeht . Geſetzt , ein

Grundherr habe das Recht , die Toͤchter ſeiner Grundz

bolde , wenn fie ein gewifes Miter erreicht haben , auf

einige Beit , zu Magddienften ju gebrauchen , und diez

ſes Recht wuͤrde abgeſchaft durch eine vernuͤnftige Ge⸗

ſetzgebung . Koͤnnte man da ſagen , das Geſetz habe

nur auf die erſt kuͤnftig aur Welt kommenden , nicht

aber auf die noch in den Fruͤhjahren , . h . in den

Jahren der Unmåndigfeit fih befindliche Toͤchter

feine Anwendung ? ? — Oder in einem nåher liegen -

den Fall : Måfen nach einem vernůnftigen Frohn dz

abloͤſungsgeſetz neben den bereits frohnd —⸗

baren Bauern auh alle Knaben - und Unmůndiz

ge fih logtáufen ? — Man fónnte da auch fagen : dag

unbefimmte Recht des Herrn auf Frohnddienſte werde

ſchon durch die Geburt eines Knaben erworben ; die

Freyjahre , die Jahre der Unmuͤndigkeit , verſchoͤben

zwar die Ausuͤbung , aber ſie hinderten den B ez

ſtand des Rechtes nicht . Auch hier „ dies cessit , sed

nondum venit ‘ ! — Man Éónnte wohl noh mehrer eg

anfprechen , alg im Antrage der zweyten Kammer liegt ?

Das Recht auf den Neubruchzehnten begruͤndet ſich im

Badiſchen Staat auf das im Jahr 1810 publicirte £an d

recht , oder vielmehr feon auf die Conftitutiongedicte

vom Jabr 1807 , und gehoͤrt ſeitdem unbeſtritten dem

oͤffentlichen Recht an , d. h. dieſer Zehnte hat ſeitdem

anerfannter Maffen die Natur einer Steuer ,

Welche Neubruchzebnten affo feit diefer Beit , d. h. feit

1807 an den Staat , oder in feinem Namen an. Gtana

deg - und Grundherrn oder Pfarrer fällig wurden ,

dicfelbe find nur alg Gteuern , ob auch zum Theil

an gewiſſe Perſonen abgetretene Steuern zu betrachten .

Ein Geſetz , welches den Neubruchzehnten abſchaffte ,

P;
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demnach dieſer abenteuerlich ungerechten Steuer ein

Ende machte , muͤßte daher alle Zehntpflicht , die erſt
nach 1807 ins Leben trat , von rechtswegen vernichten ;

denn alle iſt anerkannter Maßen , d. h. nach guͤltig
vorliegendem geſetzlichen Titel blos Steuerzah —
lung . Noch heiliger und unabweislicher iſt aber der

Anſpruch auf Befreyung durch die Verkuͤndung unſerer
Conſtitution geworden . Jeder ſeither eingetretene
Bezug eines Novalzehntens iſt ein Bruch der Ver —

faſſung , demnach ohne Rechtswirkung geweſen . Auf

Wiedererſtattung kann wegen der bona fides deg

Empfaͤngers verzichtet werden ; aber die Fortbezahlung
ſiſtiren , hieſſe blos ſtrenges Geſetz üben .

Es iſt alſo eine ſehr gemaͤßigte Forderung , wel —

che in dem Antrag der zweyten Kammer fich ausſpricht .
Ihre Verweigerung wuͤrde den Werth der Novalzehnt —
Abſchaffung um die Haͤlfte verringern , und die dan —

kenden Stimmen um neun Zehntheile . Denn die

Befreyung von einer ſchon naͤher drohenden Laſt ,
wie bey dem in den Freyjahr ſich befindlichen Grund —

ſtuͤcken der Fall iſt , erſcheint weit koſtbarer , als die

Aufhebung einer ſolchen, die erſt in unbeſtimmter Fer⸗
ne bevorſteht ; und weit mehr Buͤrger ſind , die wirklich
in den Freyjahren befindliche Gruͤnde beſttzen , als ſol —
che , die ein oͤdes Feld erſt umzubrechen bereits beſtimmt
im Ginn haben .

Ich ſchlieſſe mit einer ſehr natuͤrlichen Betrachtung .
Faſt alle Geſetze , welche bis jetzt der Landtag berathen ,
fo human und popular auch foni ibr Inhalt geweſen ,

haben gleichwohl meiſt neue Laſten auf ' s Volk

gelegt . Edle Gruͤndung , oder liberale Unterſtützung
ſchon beſtehender gemeinnuͤtziger Anſtalten , wurde de —

kretirt , der Geldwerth der Leibeigenſchaftslaſten wurde
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auf die Geſammtheit billig vertheilt , neue Steuern wurden

aus geſchrieben , zur Deckung des Staatsbedarfs , alte Ab —

gabe und Schulden einzelner Orte , Bezirfe und Provin -

zen folen auf die Geſammtheit uͤberwaͤlzt werden u . ſ. w.

Laft ung denn auch ein Geſetz geben , oder von der Regie —

rung erbitten , welches rein eine Wohlthat ſeye , wel⸗

ches Vielen gebe , und Niemand nehme , und das

einen auch demgemeinen Manneinleuchtenden Beweis

ebe von unferer Gorgfalt fùr fein Wohl !

Zahari : Ueberzengt , daf die Zehnten eine

ſchlechthin verwerfliche Abgabe ſind , insbeſondere unter

den jetzigen Verhaͤltniſſen , kann ich mich gleichwohl der

Meinung des verehrten Redners vor mir , jetzt wenigſtens

den Neubruchzehnten aufzuheben , nicht anſchließen .

Drey Dinge find mir in der Nede deg verehrten

Mitgliedes aufgefallen .

Fuͤrs erſte , daß der Redner eine Recenſion

des Commiſſionsberichtes lieferte . Nicht auf die Ein —

kleidung , auf die Einzelnheiten , kommt es bey einem

ſolchen Berichte an , ſondern auf die Sache , auf die

Hauptgruͤnde . Vielleicht wird man von dem Berichts⸗

erſtatter eine Antikritik erwarten . Aber die erlauchte

Verſammlung wird mir verzeihen , wenn ich ſie mit

den Redaetionen literariſcher Zeitungen vergleiche , wel

che keine Antikritiken aufnehmen .

Ich glaube uͤbrigens ſchon ſeit ungefaͤhr zehn

Jahren zu wiſſen , daß unſer Wiſſen und Wirken nur

Slaͤcwerk fey. Aber die Streitfrage iſt dermalen die :

ob eg in bem vorliegenden Falle rept und

vortheilhaft fene , eine an fih beyfalls wuͤrdige Maaß⸗

regel , theilweiſe ins Werk zu ſetzen ?

Auch das koͤnnte ich , nach den in aͤhnlichen Ver⸗

ſammlungen herkoͤmmlichen Regeln , nicht parlamenta

riſch finden , daß der verehrte Redner ein fruͤheres
Streitgeſpraͤch von Neuem in Anregung brachte.
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Ich werde mih in meiner Antwort darauf be ?

ſchraͤnken, die Hauptgruͤnde , die in dem Commiſſions⸗
berichte gegen die Aufhebung der Neubruchzehnten auf⸗

geſtellt ſind , durch einige Zuſaͤtze zu erlaͤutern . Auf
die allgemeine Rechtsfrage einzugehen , trage ich
in dem vorliegenden Falle um ſo mehr Bedenken , da

die Anſichten uͤber die Gegenſtaͤnde einer rechtmaͤßigen
Beſteurung noch ſo ſehr getheilt ſind .

Erſtens alſo : Der endliche Zweck der vorge —

ſchlagenen Aufhebung des Neubruchzehnten iſt offenbar
die Minderung der dermaligen Noth des Landmannes .

Man hat alſo billig vor allen Dingen zu fragen : ob

die Maaßregel in dieſer Beziehung wohl berechnet ſey ?
mithin auf welchen Urſachen jene Noth beruhe .

Ueber die letztere , in ſo vielen Hinſichten intereſ —

ſante , Frage iſt im In - und Auslande ( denn in ganz

Europa , ja auch in andern Theilen der bewohnten
Erde wird dieſelbe Klage gefuͤhrt, ) ſchon viel geſpro —
chen und geſchrieben worden .

Die Grundurſache iſt wohl der geſtiegene
Preis des Geldes . Dieſes Steigen duͤrfte haupt —
ſaͤchlich theils durch die ſeit 1815 ſtattgefundene Ver —

minderung der Staats - und Bankpapiere , theils durch
die Begebenheiten in Suͤdamerika veranlaßt worden

ſeyn . Allein die Londner Bank hat jetzt , nachdem

ſie wieder ihre Zettel mit Geld einzuloͤſen verpflichtet
iſt , fuͤnf Millionen Pfund Sterling ( 55 Millionen Gul -

den ) Papiergeld weniger in Umlauf , als ehemals .
In der Muͤnzſtaͤtte der Stadt Mexiko wurden in den ,

Jahren 1811 bis 1821 70 Millionen Dollars ( ungefaͤhr
175 Millionen Gulden ) weniger , als verhaͤltnißmaͤ —

ßig in fraͤheren Jahren , ausgepraͤgt . In Peru ,

dieſem an Metallen ſo reichen Lande , moͤchte der Aus —

fall noch groͤßer geweſen ſeyn . In allen ehemals ſuͤd⸗
amerikaniſch⸗ſpaniſchen Colonieen T durch die inners
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Unruhen der Bergbau geſtoͤrt worden , hat das Geld

einen neuen oder groͤßern Markt erhalten .

Indem ſo die Geldpreiſe aller Waaren herabge —
druͤckt wurden , mußten zugleich , ( und das iſt es , was

faſt alle europaͤiſchen Regierungen in ſo große Verle —

genheit ſetzt ) die unter ganz andern Umſtaͤn —
den gemachten Staatsſchulden und aufer —
legten Abgaben bey weitem druͤckender wer —

den , Um fih hiervon zu uͤberzeugen , braucht man

nur die Schulden und Abgaben in Frucht auszudruͤcken .
Eine Schuld , die z. B . im J . 1815 mit einer Million

Malter Frucht bezahlt werden konnte , koͤnnte jetzt nur
Und faum mit 1⁄4 Millionen Malter Frucht abgetra -
Sen. werden . Da die Fruchtpreife noh aug befon :
dern Grinden , und mehr alg die Preife anderer

aaren gefallen , find , fo mufte diefe neue Lage der

inge vorzugsweiſe dem Landmanne die Ertragung
der oͤffentlichen Laſten erſchweren .

Bu dieſen beſondern Gruͤnden kann man zuvoͤr⸗
derſt die guten Erndten der letzteren Jahre rechnen .
Sodann aber iſt die Lage des Kornhandels in Europa
Sewif in einen niht geringen Anſchlag zu bringen .
Die großen Fruchtladungen , welche aus dem ſuͤdlichen
ußland , einem mit Geld noch nicht genugſam geſaͤt⸗

tigten Lande , ferner aug dem - fo fruchtreichen Nord -
amerika fortdauernd eingefuͤhrt werden , mußten die

ruchtpreiſe in Europa um ſo mehr herabdruͤcken , da
mit dem Kriege die Veranlaſſung zu auſſerordentlichen
Aufkaͤufen, welche gerade den Preis dieſer Waare

dorzugsweiſe ſteigern , wegfielen . Endlich aber waren

jenen Zeiten der hohen Fruchtpreiſe , — wie ſich

1 jeder durch das , was in ſeiner Naͤhe geſchehen iſt ,
erzeugen kann , — uͤberall eine bedeutende Anzahl

rmerer Laͤndereyen in Bau genommen worden , deren
Vrotokolle der 1. Kammer zr Gd. 12
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160 Protofolle der Erfen Kammer .

fimmerlicher Ertrag nunmehr die Arbeit faum lohnt ,

und gleichwohl die Fruchtpreiſe uͤberhaupt herabdruͤckt.

Unter folhen Umſtaͤnden nun ſollte man eher auf

Maasregeln Bedacht nehmen , welche die Frucht⸗

preiſe zu ſteigern vermoͤchten . Und gleichwohl will

man die dermalen in Frage ſtehende Maasregel ver⸗

theidigen , welche gerade die entgegenfegte Wirfung Her

vorbringen mÅpte .

Zweyteng : Cine jede Maasregel ift nicht
blos fuͤr ſich , ſondern zugleich in allen ihren Folgen ,

und in allen den Anwendungen , welche von

ihr gemacht werden koͤnnen , zu betrachten und

zu pruͤfen. Wird der Neubruchzehnte unentgeltlich

aufgehoben , ſo weiß ich nicht , was ſich der unentgelt⸗

lichen Aufhebung des alten Zehnten , und aͤhnlichen

Laſten mit Grund entgegenſetzen ließe , ſo erklaͤrt man

ſich mittelbar fuͤr das Syſtem der unentgeltlichen Auf⸗

hebung der privatrechtlichen Grundlaſten uͤberhaupt .

Und da glaube ich denn allerdings , ohne die Achtung

fuͤr die andere Kammer zu verletzen , behaupten zu koͤn⸗

hen , daß die Erſte Kammer dieſen Geſichtspunkt ganz be⸗

ſonders ins Auge zu faſſen habe . Die zweyte Kammer iſt /

meiner Anſicht nach , das Princip der Anregung , der Neus

erung , die Erfe Kammer fann als ein Erhaltungsſenat

betrachtet werden . In dem Syſteme zweyer Kammern iſt

nicht etwa die eine Kammer uͤber die andere geſetzt , ſon⸗

dern beide Kammern controlliren oder beſchraͤnken ein⸗

ander gegenſeitig .
Wenn ich anders den verehrten Redner nicht mißver⸗

ſtanden habe / ſo ſchien er der vorgeſchlagenen Maasregel
durch Furcht in dieſer Kammer Eingang verſchaffen

zu wollen . Aber wenn auf die Mitglieder dieſer Kam —

mer Furcht einwirken koͤnnte , ſo wuͤrde ich mich fuͤr

dos Syſtem einer einzigen Kammer erklaͤren . und
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waͤre auch dieſe Kammer der Furcht zugaͤnglich, ſo
wuͤrde ich fuͤr das Syſtem gar keiner Kammer ſeyn .

Verfaſſungen , wie die unſrige , ſind in keiner Be —

ziehung Demokratieen , ſondern das Volk waͤhlt aus

ſeiner Mitte die vorzuͤglichſten Maͤnner , damit ſie nach
ihrer eigenen , gepruͤften Ueberzeugung , nach Pflicht
und Gewiſſen ihre Stimmen abgeben ſollen .

Sollte ich den verehrten Redner nicht mißver —

ſtanden haben , ſo gab er eine allemal willkommene

Veranlaſſung , die Streitfrage offen zu beleuchten , und

mehrſeitig zu eroͤrtern .

v. Rotteck : Naur vorlaͤufig , und unker dem

Vorbehalt eines weitern Vortrags uͤber die Sache ,
will ich mich gegen die Vorwurfe rechtfertigen , welche
der verehrliche Redner vor ir gegen meine Perſon
erhoben . Eg fol erſtens gegen die parlamentariſche
Formen laufen , einen Commiſſionsbericht zu kritiſiren .

Ich erwiedere : Gegen den Commiſſionsbericht habe

ich mich als Redner eingeſchrieben , alſo um ihn zu

widerlegen . Der Commiſſionsbericht enthaͤlt Moti —

de , welche die hohe Erſte Kammer zur Verwerfung

des Antrags der zweyten beſtimmen ſollen . Dieſe Mo —

tive in ihrer Nichtigkeit darzuſtellen , und alsdann

jene , die fuͤr den Antrag der zweyten Kammer ſpre —

hen, aufzufuͤhren , darin beſtund meine Aufgabe : Auf
ieſem Wege wird rein zur Intelligenz geſpro —

Pen, und er feint mir gwedmågiger , alg ein vager ,
mit Redefiguren ausgeſchwuͤckter Vortrag , Der mehr
gur die Imagination beſchaͤftigt. Indeſſen Hat eben

Ster feine cigene Weife , und auch Feder dag Recht
du . Q

Nicht beſſer begruͤndet iſt der zweyte Vorwurf :
S pätte eine alte Discuffion wieder aufgenom -

Ter
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men . Nur gelegentlich erwaͤhnt habe ich derſelben ,
und eine damals , wie ich glaubte , am unrechten Ort

vorgekommene Betrachtung , hier , wo ich ſie fuͤr nahe⸗

liegend und maaßgebend erachtete , alſo aus ſelbſt⸗
ſtaͤndigem Grunde aufgefuͤhrt und berichtiget .

~ Bon dem mweitern HBortrage deë verehrlichen Red -

ners ſchweige ich vorerſt , obſchon es vielleicht auch

hinreichen wuͤrde, zu bemerken , daß wir wirklich nicht
von den Verlegenheiten des brittiſchen Reiches, —

auch nicht von Mexiko , und nicht von Peru fprez

chen , ſondern — von der Aufhebung des No⸗

valzehentens in Baden .

Aber dagegen muß ich mich feyerlich verwahren ,

daß ich der Hohen Kammer Furcht habe einfloͤßen

wollen . Ich frage den Redner : Aus welchem

Wort meines Vortrags er ſolche Vermuthung gezo —

gen ? Wo habe ich irgend auf Volksgewalt —im
Jacobiniſchen Sinn — gedeutet ? — Ich habe blos

geſagt und ſage wiederholt , daß die Hohe Kammer

die oͤffentliche Meinung zu ehren habe , und

daß ſie durch wichtige Gruͤnde aufgefordert ſeh , zu be —

denken , welchen Eindruck die Verwerfung eines durch⸗

au gerechten und einhellig gemachten Antrags der zwey⸗

ten Kammer auf die Gemuͤther dieſer , uns nahe ver —

bundenen , Kammer und auf jene des ganzen Volkes
madhen wirde . Solchen Eindruck zu beruͤckſichtigen, iſt

Pflicht und nicht Furcht .

Irhr . v. Tuͤrkheim : In den vorgetragenen
Reden paben wir viel Schoͤnes und Einſichtsvolles

vernommen , wenn auch Manches , was nicht gerade
auf die Beſchlußfaſſung Einfluß haben duͤrfte. Wenn
ich in der Eigenſchaft eines Commiſſionsmitglleds als
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Abtruͤnniger erſcheine , indem ich erklaͤre , daß ich mich
nicht mehr zu dem Antrag Der Commiſſion , vielmehr
zum Beytritt zu dem Beſchluß der zweyten Kammer

bekenne, ſo darf ich deßhalb auf Entſchuldigung rech —

nen , weil ich in dem Augenblicke , da dieſer Gegen —
ſtand in der Commiſſion berathen wurde , zu ſehr mit

einer andern Arbeit beſchaͤftigt war , und deßhalb blos

darauf achten konnte , ob ich an den in der Commif -
ſion vorgetragenen Gruͤnden nichts zu widerlegen faͤnde.

Dieſe Gruͤnde halte ich auch jetzt noch fuͤr ſehr trif —
tig ; nur in dem Reſultate , welches aus der Abwaͤ⸗

gung von Gruͤnden und Gegengruͤnden hervorgeht , bin

ich ſeitdem auf die andere Seite getreten .

Ich glaube naͤmlich , daß durch die Siſtirung eines

weitern Umgreifens des Novalzehntens der Weg zu
einer moͤglichen Abloͤſung des Zehntens uͤberhaupt ge —
bahnt werde , und halte dieſe Ruͤckſicht fuͤr die uͤber⸗

wiegende .

Der Zehnten im Allgemeinen iſt fuͤr eine laͤſtige,
unzweckmaͤßige Abgabe anerkannt , denn ſo nur verſtehe
ich auch den im Commiſſionsbericht euthaltenen Aus⸗

ruck , daß er verwerflich ſeye , nicht aber in dem Sinn ,
aß er rechtswidrig ſeye ; — es wird daher Sache
rStaatsklugheit ſeyn , demſelben ein Ziel zu ſetzen ,

wenn man die Hinwegraͤumung der ſeiner Abſchaffung
im Wege ſtehenden Hinderniſſe in ' s Auge gefaßt bat,

° weit augfehend auh die Realifirung diefeg Borhas
ens nod ) fepn mag .

ten
Self Die Bebntberehtigten werden ibr Yna

F bey allem dem finden , was die Verwandlung

J Abloͤſung des Zehntens erleichtert zund vorberei⸗

fo
und wenn ſie dieſes Jutereſſe gehoͤrig beachten ,
muͤſſen ſie zur Siſtirung des Nodalzehntens ſelbſt

d
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die Hand bieten , ES entgeht ihnen dadurch nichts , was

ſie gegenwaͤrtig genießen , ſoudern nur eine ſehr unge ?

wiſſe Ausſicht auf moͤgliche Erwerbung , welche gegen den

Vortheil einer Verwandlung des in fo manther - Bezit

hung laͤſtigen Zehentgefaͤlls in eine ſichere und beque⸗

mere Einnahme nicht in Anſchlag gebracht werden

kann .

In dem zweyten Punet jedoch kann ich dem An⸗

trag der zweyten Kammer nicht beyſtimmen , und bin

vielmehr der Ueberzeugung , daß durch die Abſchaffung
des Novalzehntens von denjenigen Grundſtuͤcken , die

ſich jetzt in den Freyjahren befinden , wohlerworbene

Rechte gekraͤnkt wuͤrden ; denn der Anbau iſt die ge⸗

ſetzliche Bedingung des Zehntbezugs , und dieſe Be⸗

dingung iſt in den Freyjahren bereits eingetreten , mit⸗

hin das Zehntrecht bereits erworben , wenn auch ſeine

Ausuͤbung zur Erleichterung der Beurbarung “ noch ſus —

pendirt iſt .
Wenn ich uͤbrigens jetzt in der Hauptſache , naͤm⸗

lich hinſichtlich der kuͤnfligen Neubruͤche , gegen den

Commiſſtonsantrag ſtimme , ſo geſchieht es nur aus

dem vorher angegebenen Grunde , nicht aber aus den

úbrigen , welche der Herr Hofrath v. Rotteck heute

vorgetragen hat , und von welchen ich mich ausdruͤck⸗

lich losſage ; ich erkenne namentlich die in dem Eom

miſſionsbericht mit ſo vieler Sachkenntniß aus gefuͤhrte

Bemerkung , daß durch die Zehntfreyheit kuͤnftiger

Neubruͤche das Verhaͤltniß zwiſchen dieſem und dem

alt angebauten Boden zum Nachtheil der Eigenthuͤ⸗

mer dieſes letztern auf eine kuͤnſtliche Weiſe alterirt

wird , als ganz richtig , und finde dies eben ſo klar ,

als die Beeintraͤchtigung , welche durch eine Steuet ?

befreyung den uͤbrigen Steuerpflichtigen zugezogen wuͤr⸗

de ; dieſe Anſicht gruͤndet ſich nicht auf eine Ariſtokra⸗
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tie des Bodens , wie vorhin geſagt wurde , ſondern

vielmehr auf Gleichheit deſſelben . Allein in unſerem

ſo gut angebauten Lande iſt nicht voraus zu ſehen , daß

ein ſolches Mißverhaͤltniß durch viele Beurbarungen

in der naͤchſten Zukunft bebeutend werden koͤnne , und

daher ſcheint mir die Ruͤckſicht in unſerer Lage entſchei —⸗

dender , daß man eine Abgabe , deren Abſchaffung man

mit der Zeit möglich zu machen wuͤnſcht, vor allen

Dingen auf den gegenwaͤrtigen Stand fixtren ſollte .

v, Kettner : Jh muß mir nur einige Hemer :

kungen in Beziehung auf verfohiedene Stelen in der

erten Rede deg Herrn Hofraths v. Rotte erlauben .

Wenn får die Erhaltung der : Waldungen Sorge

getragen wird , fo gefhieht dies niht — wie fich der

Here Redner ausdridie — um eine befondere Bårtlih -

feit fùr den wilden Wald an den Tag zu legen , fon -

dern hierin wird lediglich die Pflicht erfuͤllet , welche

der Regierung gebietet , dem Lande die Befriedigung

eines der erſten und dringendſten Lebensbeduͤrfniſſe zu

ſichern . Dieſe Pflicht ward immer mit den erforder⸗

lihen Ruͤckſichten auf die Landescultur geuͤbt, indem

dieſe von dem Waldboden das erhielt , was ihr nach

Lage und Umſtaͤnden angehoͤrte . So ſind viele Wald —

theile urbar gemacht worden , die dem Landmanne durch

den Ackerbau die ſchoͤnſte Fruͤchte bringen .

Was die weitere Behauptung des Herrn V. Rot⸗
teck betrifft , daß ſich bey der Fortdauer des Zehntens

die Waldungen vermehren wuͤrden , weil vieles Ader -

land unbebaut bleiben muͤſſe, ſo widerlegt ſich dieſe

Behaupiung durch eine mehr als halbtauſendjaͤhrige

Erfahrung ; denn fo lange der Zehent befiehet , hat

folcher die Eweiterung des Ackerbaues nicht verhin —

dert und Niemand abgeſchreckt , Waldungen oder de
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Gruͤnde urbar zu machen , ſonſt wuͤrde unſer bluͤhendes
Land noch in dem rohen Zuſtande ſeyn , in welchem es

Tacitus geſehen hat .

Endlich habe ich mit Verwunderung die Anre⸗

gung eines demokratiſchen Elements vernommen , wel —⸗

ches in dieſer Kammer zu finden ſeyn muͤſſe. Daß
ein ſolches Element da ſey , muß ich allerdings glau -
ben , ich bin aber auch zugleich uͤberzeugt , daß es

nicht da ſeyn ſolle , denn unſere Regierung iſt durch
die Conſtitution gemaͤßigt monarchiſch , und demnach
kann von keinem demokratiſchen Elemente die Rede

ſeyn .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt d. Loͤwenſteim :
Ich kann mit den im Vortrag des Herrn Hofraths
v. Rotteck enthaltenen Grundſaͤtzen nicht einverſtan —
den ſeyn , ſondern muß dem Antrage der Commiſſion
auf Verwerfung des Beſchluſſes der zwehten Kammer ,
den Novalzehnten aufzuheben , vielmehr beytreten .

Die Gruͤnde , welche mich hierzu beſtimmen , ſind :
daß — wollte man ſich erlauben , den auf dem Neu —

bruch haftenden Zehnten pure abzuſchaffen , man in

Privatrechte eingreifen , ſolche kraͤnken, und dadurch
ſomit Ungerechtigkeiten begehen wuͤrde . — Epen fo
ſcheint mir jede Aenderung im Abgaben - Syſtem , wenn

ſie nicht durch wirkliche Mißbraͤuche oder durch unver⸗

haͤltnißmaͤßige Laſten geboten iſt , nachtheilig , und ſelbſt
oft gefaͤhrlich zu ſeyn , da man leicht das weniger
Gute får dag Beffere fubftituiren fann ,

Endlich muf ih auch noh einer Gtelle in der
Rede des Herrn Hofraths v. Rotteck , woraus derſelbe
hauptſaͤchlich das ſchreyende Unrecht — wie er es

nennt — welches in der Zehntabgabe von Neubruͤchen
liege , zu deduciren ſucht , hier erwaͤhnen , und ſolche
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berichtigen , da ſie auf ganz falſchen Unterſtellungen

beruht . j

Der Herr Hofrath v. NRottež führt nåmlih an :

„ Die ſ. g. Neubruͤche truͤgen beynahe nichts , und eg

ſey daher hoͤchſt ungerecht , und ſtreite gegen alle Ver⸗

nunft , den Beſitzern bey der Muͤhe und Arbeit , die

ſie dabey gehabt haͤtten , auch noch eine Abgabe davon

auferlegen zu wollen . “ — Die Behauptung , daß Neu⸗

bruͤche nichts ertruͤgen , iſt jedoch nach allen Erfahrun —

gen , die man daruͤber angeſtellt hat , falſch , indem ge —

rade ein ſolcher friſch bearbeiteter Boden in der Re —

gel reichlicher , als anderes laͤnger gebautes Feld ,

traͤgt, und der Zehntpflichtige von ſolchem Neubruch ,

in der erſten Zeit wenigſtens , ſonach immer mehr , als

von anderen Grundſtuͤcken bezieht , welche ſchon laͤnger

in Cultur liegen . — Der Beſitzer eines ſolchen neu

bebauten Stuͤck Landes ſteht ſich daher meiſtens ſehr

gut dabey , und iſt deßhalb auch in dem Fall , den

Zehnten davon leicht und ohne Beſchwerde entrichten

zu koͤnnen . — Uebrigens genießen die Beſitzer von

Neubruͤchen , bekanntlich ohnehin eine mehrjaͤhrige
Befreyung aller Abgaben von ſolchen Grundſtuͤcken ,

und ſie ſind ſomit im Grunde beſſer , als Gutsbeſitzer
aͤlterer Grundſtuͤcke daran .

Ich muß ſonach meine obige Aeußerung : dem

Beſchluß der zweyten Kammer , auf Abſchaffung deg

Neubruchzehntens nicht beyzutreten , ſondern mich viel —

mehr dem Commiſſionsantrag anſchließen zu muͤſſen ,

hiermit wiederholen .

Hebel : Wenn ein verehrter Redner vorhin das

demokratiſche Princip auch in der Erſten Kammer als

gegeben , vorausſetzt , und namentlich in der Repraͤſen⸗
tation der Kirche zu finden glaubt , ſo wolle er Fol

gendes dabey nicht unbemerkt laſſen :
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Wenn der demofratifhe Ginn fich darin an den

Zag legt , Dap man dag Wohl deg gefammten Volfeg

lebhaft wuͤnſcht, und dafelbe in feinem Wirfungéfreife

nach beſtem Vermoͤgen zu befoͤrdern ſtrebt , ſo koͤnnen

die Repraͤſentanten der Kirche allerdings nur demokra —

tifh fen in dieſem Sinne wuͤrden wohl alle

Principien verfaſſungsmaͤßig nur eines und daſſelbe
ſeyn . In wiefern der Kirche , als ſolcher , eigene Vor —

zuͤge oder Rechte , und ihren Dienern die Moͤglichkeit
und der Kreis ihres Wirkens fuͤr das allgemeine Wohl

zu ſichern ſey , muß man bisweilen eben in jenem de —

mokratiſchen Sinn ariſtokratiſch werden . Iſt von ver —⸗

ſchledenen , einander entgegengeſetzten , Prineipien uͤber —

haupt die Rede , ſo werden die Repraͤſentanten der

Kirche in dem Sinn derſelben handeln , wenn ſie jeder —

zeit auf der Seite ſtehen , wo ſie das Recht und die

Wahrheit zu finden glauben .

Frhr . v. Weſſenberg : Daß die allgemeine

Aufhebung des Neubruchzehntens ein Mittel waͤre , die

Cultur des Bodens zu befoͤrdern , kann und will ich

nicht mißkennen , und in ſo fern finde ich ſie wuͤn—

ſchenswerth . In dieſer Abſicht wurde auch in alle oder

die meiſten neuern Geſetzgebungen die Veftimmung ge -
`

wiſſer Freyjahre fuͤr die Neubruͤche aufgenommen . Die

Abſicht wurde dadurch zum Theil erreicht , und aller —

dings wuͤrde die allgemeine Aufhebung des Neubruch —

zehntens fie noch vollftåndiger erreichen , Eg ift dief
Der land - und ſtaatswirthſchaftliche Geſichtspunet ; die

Sache hat aber auch einen rechtlichen . Wuͤrde die Auf —

hebung nur theilweiſe geſchehen , oder wag Eines ift ,

wuͤrde der Novalzehnte , wie z. B . die Anſicht der

zweyten Kammer iſt , nur den Pflichtigen , die den

Novalzehnten an den Staat und an gewiſſe Claſſen
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zu entrichten haben , unentgeltlich , den Andern aber ,

die ihn an Privatberechtigte zu entrichten haben , nur

gegen Schadloshaltung nachgelaſſen werden ; ſo wuͤrde

dieſe Maaßregel eine Ungleichheit einfuͤhren , die unge —

recht und verfaſſungsöwidrig waͤre, der ich mithin nicht

beyſtimmen koͤnnte . Die Aufhebung , um gerecht zu

ſeyn , muß allgemein geſchehen ; e ug aber zu -

gleich får ale Berechtigten ohne Unterſchied , ſeyen es

der Staat oder Mitglieder von Koͤrperſchaften , oder

Privaten , insbeſondere auch fuͤr die Ortspfarrer , denen

durch die Aufhebung eine rechtmaͤßige , geſetzlich be —

ſtimmte , Quelle der Aufbeſſerung ihres Gehalts ent⸗

zogen wuͤrde , eine billigmaͤßige Entſchaͤdigung ausge⸗

mittelt merden . Sedem Berechtigten gebührt eine

ſolche Schadloshaltung ; es macht hier keinen Unter -

ſchied , ob ſein Recht auf einem allgemeinen Geſetz ,

oder auf einem beſondern Privattitel ſich gruͤnde. In

beiden Faͤllen ſteht er unter dem Schutze des Land⸗

rechts . Die Behauptung im Berichte der zweyten

Kammer , daß das Recht der Ortspfarrer nur ein

widerrufſliches Privilegium fey , it - gang grundlos . Ihr

Recht iſt das aͤlteſtez es machte urſpruͤnglich fuͤr alle

Neubruchzehnten die Regel , nicht die Ausnahme . Selbſt

unſer neues Landrecht hat das Recht der Ortspfarrer
in Hinſicht des Kleinzehnts als Regel anerkannt . So —

wohl der Bericht der zweyten Kammer , als die Rede

des verehrten Herrn Hofraths v. Rotteck neunt das

Nodalzehntrecht ein Unrecht . Aber den Beweis davon

fand ich weder dort , noch hier . Wenn aber jener

Bericht ſagt : ein Recht , das ein Geſetz gegeben hat ,

koͤnne das Geſetz auch wieder nehmen , ſo kann doch

in keinem Falle das Nehmen eines durch das Geſetz

gegebenen Rechtes anders , als gegen Schadloshaltung
Statt finden . Dieß liegt tief in dem Naturrechte ,
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und auch im Geiſt und Buchſtaben unſerer Verfaſſung ,
welche der oberſten Staatsgewalt keine Verfuͤgung uͤber

irgend ein Eigenthum erlaubt , als gegen Entſchaͤdi⸗
gung.

Wenn endlich ſowohl der Bericht der zweyten
Rammer al der verehrte Redner v. Notte die Er

wartung aͤußert , daß die Geiſtlichkeit ſelbſt freywillig

ihrem Recht entſagen werdez ſo muß ich nur bemer —

ken , daß ich fuͤr meine Perſon recht gern auf ſolche

Rechte verzichte ; daß ich hingegen als Mitglied der

Volksvertretung wohl berufen und verpflichtet bin ,
die Rechte aller und jeder Klaſſen zu vertheidigen ,
daß ich aber von keiner Klaſſe , auch von der Geiſtlich —
keit nicht , den Auftrag oder die Vollmacht habe , ihre
Rechte zu vergeben .

Noch muß ich auf ein Argument antworten , das

Herr v. Rotteck geltend zu machen geſucht , indem er

aus der von verſchiedenen Regierungen verordneten

Feſtſetzung von Freyjahren den Schluß zog , daß mit —

hin die Regierung auch zur unentgeltlichen Aufhebung
berechtigt ſey . Zwiſchen der Beſtimmung gewiſſer Frey —
jahre und der unentgeltlichen Aufhebung iſt der we —

ſentliche Unterſchied , daß bey der erſten Maaßregel das

Intereſſe der Berechtigten ſowohl als der Pflichtigen
beruͤckſichtigt und in Einklang gebracht wurde . Durch
die Freyjahre hat man naͤmlich eine Ermunterung zu

Neubruͤchen bezweckt , wodurch einerſeits die Unterneh⸗
mung erleichtert , ander erſeits aber auch der Vortheil des

Zehntberechtigten fuͤr die Zukunft befoͤrdert wurde .

Aus dieſen Gruͤnden kann ich dem Beſchluß der

zweyten Kammer nicht beytreten , ſondern eine Aufhe —
bung des Neubruchzehntens nur dann fuͤr gerecht an⸗

ſehen , wenn ſie allgemein und mit Beſtimmung einer

billigen Entſchaͤdigung fuͤr die Berechtigten geſchieht .
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Frhr . v. Falkenſtein : Ich kann mir gerech⸗
terweiſe keine Abſchaffung des Zehntens denken , als

durch Abloͤſung ; und eben in der Art und Weiſe die —

ſer Abloͤſung liegt das weſentliche Hinderniß , daß ſie

ohne neue Belaſtung des Volks nicht geſchehen kann .

Wie ſoll dem Siaat oder den einzelnen Privaten

Entſchaͤdigung geleiſtet werden ? Etwa in Geld ? Jetzt

werden Raturalabgaben immer leichter getragen werden

koͤnnen, als Leiſtungen deſſen , was ſo ſelten gewor⸗

den iſt . Wenn daher von der oͤffentlichen Meinung

geſprochen wird , ſo iſt noch ſehr zu bezweifeln , ob fich

die oͤffentliche Meinung uͤber die Mbfdhaffung des Behna

ten ſchon allgemein ausgeſprochen habe . Ich wenig -

fieng fenne aug Erfahrung viele Gemeinden , die fih
viel lieber fortan der Zepntlaft unterwerfen , alg irgend

einer Mrt der Entſchaͤdigung durch Geld . Deßhalb

ſtimme ich mit der Commiſſion auf Verwerfung deg

Antrags der zweyten Kammex .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwen ſtein

ſchließen ſich dieſer Aeußerung an .

v. Rotteck : Von den Hauptgruͤnden , wel⸗

he ich får Abſchaffung des Neubruchzehntens aufge —

ſiellt habe , iſt noch keiner widerlegt , ja es iſt

keiner beruͤhrt worden . Die Diseuſſion hat ſich

blos uͤber Nebendinge verbreitet . Ich koͤnnte dieſes

allgemeine Stillſchweigen als ein Anerkenntniß der

Wahrheit und Unwiderlegbarkeit meiner Betrachtungen

geltend machen , indeſſen —

Hier unterbrach das Hohe Praͤſidkum den

Gprehenden mit Der Bemerfung , daf , da er bereits
zweymal uͤber denſelben Gegenſtand geſprochen , nun —

—

—
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mehr nach der Geſchaͤftsordnung noͤthig ſeyn duͤrfte ,

zuvdrderſt die Erlaubniß der Kammer zum Dritten Bor -

trag einzuholen .

v. Rotteck erwiederte darauf , daß er erſt ein —

mal , und zwar als eingefhriebener Redner

geſprochen , daß naͤmlich ſein zweyter kurzer Vortrag

blos eine Beantwortung der unmittelbar zuvor von

dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ gegen ſeine Per⸗

ſon erhobenen Vorwuͤrfe geweſen , und die Zehntſa —

che , den eigentlichen Gegenſtand der Diseuſſion , gar

nicht beruͤhrt habe , ja daß er dabey fich fogar aus -

druͤcklich vorbehalten habe , uͤber die Sache noch
einmal ſpaͤter das Wort zu nehmen .

Se . Durchlaucht der Vicepraͤſident : Da ohne —

hin die Zeit ſchon weit vorgeruͤckt iſt , ſo frage ich die

Hohe Kammer , ob ſie die Discuſſion vertagen , oder

ob ſie zur Abſtimmung ſchreiten wolle ?

Die Kammer

b eſcheloß

mit 10 gegen 5 Stimmen die unmittelbare Abſtim⸗

mung.

v. Rotteck : Ich haͤtte erwartet , daß zuvoͤrderſt
daruͤber entſchieden werde , ob ich das Wort noch
einmal haben ſolle oder nicht . Daß mir das Recht

dazu zuſteht , iſt klar ; ich hatte mir ' s ſelbſt ausdruͤck⸗

lich vorbehalten , und ich will mir auch ſolches

Recht fuͤr kuͤnftige Faͤlle hiermit ausdruͤcklich bewahren .

Sür den vorliegenden Fall aber erflåre ich, mih in Anbe -
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tracht , daß man es bezweifeln gewollt hat , dahin , daß

ich darauf verzichte ; ich will jetzt nicht mehr ſprechen .

Auf die hierauf von dem Hohen Praͤſidium

gehaltene Umfrage

be ſſch loß

die Kammer mit eilf gegen vier Stimmen ( v. Tuͤrk —

heim , v. Zyllnhardt , v. Freyſtedt und v. Rot -

teck)
dem Antrag der zweyten Kammer nicht bey⸗

zutreten .

Die Sitzung wurde hierauf geſchloſſen .

Zachariaͤ .

v. Rotteck .
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Beylagee Ziffer 130 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

Da die feit. dem Fahre 1809 getragenen Kriegs ”
lafen weder im Drange der Beit gleich vertheilt , noh

big þieher auggeglichen worden find ; da eine nachfol
gende Ausgleichung dieſer Laſten theils förmlich angeż

kuͤndigt iſt , theils von Vielen erwartet wird ; da jedoch ,
ſo wuͤnſchenswerth auch eine fireng nah Rechtsgrund -

ſaͤtzen durchgefuͤhrte Ausgleichung jener Laſten waͤre, der

Lage der Sache nach nur das uͤbrig ſeyn moͤchte , den

Gemeinden und Bezirken , welche vor andern belaſtet
worden ſind , eine billige Verguͤtung zu leiſten ; da

auch dieſe Maaßregel nicht ohne eine vorgaͤngige , moͤg⸗

lichſt genaue , Liquidation jener Laſten mit einiger Si —

cherheit ausgefuͤhrt werden kann ; da es in dieſer Ge —

ſellſchafts angelegenheit den Abſichten der Regierung nur

entſprechen kann , die Wuͤnſche und Anſichten der Kam -

mern wegen des Umfanges und der Beſchaffenheit der

Liquidation im Einzelnen zu vernehmen ; da uͤbrigens
die Aufſtellung gewiſſer geſetzlicher Regeln får die Mug -

ſchlagung der in einzelnen Gemeinden einſtweilen nur

vorſchußweiſe oder durch Anlehen gedeckten Kriegsaus —

gaben dringend nothwendig ift , fo þat die Erfe Kam -

mer Hoͤchſt Ihrer getreuen Staͤnde beſchloſſen , Euer Kó -

nigliche Hoheit unterthaͤnigſt zu bitten , daß es Hoͤchſt⸗

denſelben gnaͤdigſt gefallen moͤge

1) die Fortſtellung des wegen der ſeit dem An —

fange des Jahres 1809 getragenen Kriegslaſten be⸗
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gonnenen Liquidationsgeſchaͤfts in der Maaße angube⸗
fehlen ,

daß die Liquidation die —— Kriegs :
leiſtungen , dieſe moͤgen von den hoͤchſten oder

den mittlern oder den untern Civilbehoͤrden oder

von Militaͤrſtellen auferlegt worden ſeyn , ( mit
Einſchluß der Verpflegung der einquartirten Mann⸗

ſchaft , der Fourage - Verpflegung und der Kriegs⸗

frohnden, ) ingleichen die Entſchaͤdigung fuͤr

gaͤnzliche Vernichtung oder ſtarke Beſchaͤdigung

gewerbſchaftlicher und anderer Gebaͤude, auch ſon⸗

ſtigen Grundeigenthums , welche durch militaͤri⸗

ſche Anlagen verurſacht worden iſt , ſowie die

Entſchaͤdigung fuͤr das auf Kriegsfrohnden
verloren gegangene Bish, Schiff und Geſchirr

umfaſſe ;

daß der Geldbetrag dieſer Gegenſtaͤnde nach
einem billigen Mittelpreiße in Aufrechnung zu

bringen ſey ;

daß die Liquidation nach Gemeinden geſchehe ;

daß ſie von der Centralkriegscommiſſion , unter

Mitwirkung der Mittel - und Bezirfsftelen und

mit Vorbehalt des Reeurſes an das Miniſterium

des Innern , bewerkſtelligt werde ;

daß einer jeden Gemeinde das in Abrechnung
gebracht werde , was fie aug den Mrmeemagazi -
nen empfangen oder ton der von den aliirten

Maͤchten bezahlten Entſchaͤdigungsſumme erhoben

hat ;

daß die Liquidation , wegen des verſchiedenen

Umfangs , den das Land zu verſchiedenen Zeiten

gehabt hat , nach Perioden ——
Prorofolte der 1. Kammer 3r Vd 15
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Ii ben Kammern auf dens nåchften Landtage einen

auf die Reſultate dieſes Liquidationsgeſchaͤftes gegruͤn⸗
deten Geſetzentwurf zur Ausfuͤhrung des Grundſatzes ,

daß denjenigen Gemeinden und Bezirken , wel⸗

che bey der Vertheilung der ſeit dem Anfange
des Jahrs 1809 getragenen Kriegslaſten unver —

haͤltnißmaßig beſchwert worden ſind , eine billige
Verzuͤtung zu leiſten ſey , ingleichen

I . einen Gefegentwurf megen der Abrechnung der

Gemeinden úber ihren Kriegskoſten - Aufwand mit Dn

beytragspflichtigen Individuen

vorlegen zu laſſen .

Karlsruhe den 6 . Dec . 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treugehorſamſten Erſten

Kammer der Staͤndever ammlung .
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Commiſſionsbericht

uͤber die Mittheilung der zweyten Kammer
den Geſetzentwurf wegen Befoͤrſterung der

Privatwaldungen betreffend .
`

CtRatret

von dem

Frhr . v . Gemmingen Preſteneck .

Die zweyte Kammer der Staͤndeverſammlung hat

einer hohen Kammer den in der Sitzung vom Iten

July d. J . angenommenen abgeaͤnderten Geſetzentwurf
uͤber die Beförfterung der Pridatwaldungen mitgetheilt .
Die Fafung diefed Entwurfs ift folgende :

Aor hts

Seder Privatwaldbeſitzer darf ohne Einwirkung der

Forſtbehoͤrde das Holz auszeichnen und faͤllen laſ—⸗

ſen , und iſt in Beziehung auf ſolches von allen bis

daher durch Einſchreitung der Forſtbehoͤrde veran —

laßten geſetzlichen oder uͤblich geweſenen Diaͤten und

Forſtgebuͤhren befreyt .

Arfa

Die Benugung von Weide und GStreue ift , infofern

fie nicht nach beſtehenden Geſetzen wegfaͤllt , und

uͤberhaupt die Rechte Anderer nicht darunter leiden ,

gleichfalls frey gegeben .

Ck
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rie p i

Wenn ein Waldeigenthuͤmer die Natur feines Boz

dens veraͤndern , und ſolchen in urbares Feld oder

Wieſen verwandeln will , ſo ſteht ihm ſolches frey ,

wenn die Geſetze nicht entgegen ſind ; er hat jedoch

vor der wirklichen Veraͤnderung die Anzeige davon

bey der Forſtbehoͤrde zu machen .

Arte4

Gegenwaͤrtiges Geſetz ſindet auf die Gemeinds — und

Stiftungs - Waldungen keine Anwendung .

Ehe die Commiſſion in eine Eroͤrterung vorliegen —

den Geſetzentwurfes eingeht , glaubt ſie zur erlaͤuternden

Ueberſicht den Gang der Verhandlungen uͤber einen Ge⸗

genſtand beyfuͤgen zu muͤſſen , welcher in den berſchiede —

nen Perioden der Staͤndeverfammlung zur Sprache kam .

Es erfolgte naͤmlich im Jahr 1819 in der zweyten

Kammer ein Antrag auf Befreyung der Privatwaldungen

von polizeylicher Befoͤrſterung , worauf dieſe den Bez
ſchluß faßte , die hohe Regierung um einen Geſetzvor⸗

ſchlag zu bitten , wornach

1) der Privatwald - Eigenthümer in der Benutzung zu

ſeinem eigenen Bedarf nicht beſchraͤnkt werden ſoll ,

2 ) derſelbe iſt , in ſo fern er verkaufen wil , an die

Staatsaufſtcht nicht gebunden , aber

3) foller der Staats - Aufſicht unterworfen ſeyn ,

wenn er ſeinen Wald ausſtocken , oder eine Culturz

Veraͤnderung vornehmen will .

Auf die an die erſte Kammer im Jahr 1820 geſche⸗

hene Mittheilung beſchloß dieſe in der Sitzung vom 31 .

Auguſt deſſelben Jahrs ;

dem Beſchluß der zweyten Kammer mit folgenden

Modiſteationen beyzueten :
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a ) daß man dem Antrag , die Eigenthuͤmer von Pri⸗

vatwaldungen von der forſteylichen Anweiſung des

zu faͤllenden Bau⸗ , Nutz - ⸗ und Brennholzes zu

befreyen , beytrete , hinſichtlich des zum eigenen

Beduͤrfniß beſtimmten Holzes . Dagegen koͤnne man

6) wo das Holz zum Verkauf an In - und Aus —

laͤnder beſtimmt ſey , zu einer ſolchen Befreyung

nur mit der Beſchraͤnkung beyſtimmen , daß Der

Eigenthuͤmer zur vorgaͤngigen Anzeige bey der

Forſtbehoͤrde verbunden ſey , und deren Genehmi⸗
gung einzuholen habe , welche letztere jedoch nur

im Fall einer daraus folgenden gaͤnzlichen Verwuͤ⸗
ſtung — oder einer , das Eigenthum anderer be —

eintraͤchtigenden Behandlung verſagt werden duͤrfe.

Und

c ) daß in dem vorzuſchlagenden Geſetze aud dieje⸗
nigen allgemeinen forſtpolizeylichen Vorſchriften be —

zeichnet werden muͤßten , an mwethe fich jeder Wald -

Eigenthuͤmer zu binden hat .

Die zweyte Kammer beſchloß hierauf in der Gi -

tzung voin 1. Septbr . die Beſchluͤſſe beyder Kammern

an das großherzogliche Staatsminiſterium abzugeben , in

das Protokoll aber den Wunſch niederzulegen : daf die

Privateigenthuͤmer baldmoͤglichſt durch ein proviſoriſches
Geſetz von der pollzeylichen Befoͤrſterung nach dem

Vorſchlage der zweyten Kammer befreyt werden moͤch—

ten , zum wenigſten nach denjenigen Puncten , worin

beyde Kammern einverſtanden ſeyen . Die hohe Regie —

rung erließ hierauf ein proviſoriſches Geſetz unterm 12 .

Februar 1821 ( Regierungsblatt Nro . III . ) , und legte
einen woͤrtlich gleichlautenden Geſetzentwurf der zwey —
ten Kammer in der Sitzung vom 13 . Juni d. J . vor .

Werhandlungen der zweyten Kammer 3. Band S . 263 . )

Das Reſultat der in der zweyten Kammer úber

den Geſetzvorſchlag der Regierung gepflogenen Verhand :
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lungen war der am Eingange des Berichts vorgetra —

gene , abgeaͤnderte Geſetzentwurf , welcher der Berathung

einer hohen Kammer nunmehr vorliegt . Es iſt nicht

zu mißkennen , daß der Faſſung derſelben die Principien
des natuͤrlichen Rechts von der freyen Benutzung des

Eigenthuͤmers zum Grunde liegen , welchen nur wenig

beſchraͤnkende Zuſaͤtze in der Hinweiſung auf beſtehende

allgemeine Geſetze beygeſuͤgt ſind . Als nothwendige
Folge dieſes oberſten Grundſatzes wird die volle Frey —

heit von der Befoͤrſterung der Privatwaldungen ausge —

ſprochen , indem von dieſen Grundſaͤtzen der natuͤrlichen

Freyheit nur dann abgewichen werden duͤrfe, wenn dieß

durch uͤberwiegende Ruͤcküchten auf das Staatswohl ge —

boten werde , welches hier der Faͤll nicht ſey . So we —

nig die Wahrheit des naturrechtlichen Grundſatzes von dem
Rechte der freyen Benutzung des Eigenthums als unz

wandelbare Baſis jemals wird in Zweifel gezogen

werden , ſo vielfaͤltigen Modificationen ſind die darauf

gebauten Folgerungen in ihrer practiſchen Anwendung

auf inneres Staatsleben und die Geſammtheit unter —

worfen . Hierdurch treten Beſchraͤnkungen des Privat —

Eigenthums unter der leitenden Aufſicht des Staats

unvermeidlich ein , weil allgemeines Wohl , und Abwen —

dung der Beeintraͤchtigung des Eigenthums Anderer

es fordern . Dieſen beyden Geſichtspuneten glaubte die

Commiſſten in ihrem Berichte folgen zu muͤſſen , weil

ſie zur praetiſchen Behandlung ihres Gegenſtandes ge⸗

eignet ( hienen : Shon feit geraumer Beit glaubten die

Regierungen , aufgeregt durch zunehmende Bevoͤlkerung

und ſteigendes Holzbeduͤrfniß , ihre Aufmerkſamkeit auf

die Forſtdeonomle richten zu muͤſſen , in der Ueberzeu —⸗

gung , daß der erforderliche Vorrath dieſes unentbehr⸗

lichen Beduͤrfniſſes ein beſonderes Intereſſe fuͤr das Staats⸗
wohl habe . aa
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Daß die Regierungen endlich auch ihre Aufſicht
auf Privatwaldungen ausdehnten , muß man wohl mehr
dieſer Betrachtung , als einem harten , despotiſchen Sinn

zuſchreiben , welcher ohne hinreichenden Grund die natuͤr —

lihen Rechte des freyen Eigenthuͤmers verletzt , viel —

mehr mußte die taͤgliche Erfahrung dieſen hinreichenden
Grund ſattſam an die Hand geben . Denn in der That gibt es

wohl kein Produet des Bodens , das ſo leicht das

Ungluͤck hat , ſorglos behandelt , und zum Theil miß —
handelt zu werden , als das Holz . Der fleißigſten , ſorg —
faͤltigſten Behandlung des —— ſehen wir oft in

großem Contraſte eine nachlaͤſſige , ſorgloſe Behand —
lung der Waldungen degenaberſtehen , woran gewiß nicht
der Unmuth der Ber ſitzer uͤber den Zwang der Befoͤrſterung
Urfache ſeyn kann , da die voͤllig freye Dispoſition
uͤber die Felder * auch von manchen poſitiven Be —

ſtimmungen abhaͤngig iſt . Sey es nun , weil zur
Produetion des Holzes kein menſchlicher Fleiß , keine

ſaure Arbeit der Haͤnde erforderlich iſt , oder weil der

ackerbauende Waldbeſitzer an einen ſchnellern Umtrieb

ſeines Kapitals , an eine ſchnellere Perception feiner
Lrescentien gewoͤhnt , niht geneigt iff , ein halbes
Menſchenalter hindurch auf den Genuß eines ſteuerba —
ren Grundeigenthums zu verzichten — genug — man
wird im taͤglichen Leben auf mancherley Erfahrungs —
ſaͤtze gefuͤhrt , die zu dem keineswegs gewagten Ure

theile berechtigen , daß ein gewiſſer Leichtſinn dem acker⸗
bauenden Waldbeſitzer der Regel nach eigen ſey . Ge :
ſellen ſich denn noch die jetzigen druͤckenden Zeitverhaͤft —
niſſe fuͤr den Landmann binzu , alg : hobe Stener ,

— Guͤterwerth , geringe Preiſe der Naturalien ,
u . f . , welche feinen Wohlſtand herabſetzen , und ibn
in Schulden und dringende Geldverlegenheit finen ,
alsdann iſt bey einer folden freyen Dispofition die

Devaſtation der Privatwaldungen groͤßtentheils ausge —
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ſprochen , denn die naͤchſte Huͤlfe wird in ſolchem Falle
der Waldbeſitzer in einem verwuͤſtenden Holzhiebe ſuchen⸗

jemehr in der dringenden Noth der Gegenwart , der

große Reiz dieſes paraten Mittels geeignet ift , iHn

zu verleiten , daß er nicht in die Zukunft blickt , und

den großen Schaden berechnet , welchen er auf ſpaͤte

Jahre hinaus ſich und ſeinen Nachkommen dadurch zufuͤg⸗

te . Daß es auch hier Ausnahmen gebe , verſteht ſich von

ſelbſt , beſonders da , wo der Feldbau das accessorium und

der Wald das principale iſt ( wie z. B . im Schwarzwald)
wenn ſich naͤmlich auſſer dem eigenen Beduͤrfniſſe noch vor⸗

theilhafte Gewerbe , ein vortheilhafter Handel mit Schnitt⸗

waaren und dergleichen damit verbindet . In dieſem Fal⸗

le wird freylich der Waldbeſitzer der Regel nach auf eine

gute , nachhaltige Behandlung ſeiner Waldungen bedacht

ſeyn , weil der Haupttheil ſeiner Subſiſtenz darauf beruht .

In jedem Fall aber moͤchte eine Regierung gerecht -

fertigt feyn , wenn fie es fúr rathfam und nuͤtzlich erach⸗

tet , einige geringe Beſchraͤnkungen der vollen Freyheit des

Privateigenthums eintreten zu laſſen , und ſich einer wirk⸗

ſamen Oberaufſicht nicht zu begeben.
Mber das einzig richtige und leitende Princip ,

das hier eintritt , iſt die Vereinbarung des Rechts der

Privaten mit der noͤthigen Ruͤckſicht auf das allgemeine

Wohl , inſoferne der geſellſchaftliche Zuſtand Beſchraͤn⸗
kungen nothwendig macht , die auſſerdem gar nicht Statt

gefunden haͤtten . Darum wird auch eine einſichtige
uͤnd wohlwollende Regierung immer bemuͤht ſeyn , dieſe

gebotene Graͤnzlinke nie zu uͤberſchreiten , und durch

unnuͤtze , mit Zeit und Geldaufwand verbundene For—⸗

men , den Genuß des Privateigenthums beeintraͤchtigen

und die Annehmlichkeiten des freyen Beſitzthums zweck⸗
log verkuͤmmern . Sollten daher bey Ausuͤbung dieſer

derſten Aufſicht der Regierung willkuͤdrliche Handlun —

gen , ungebuͤhrende Koſten , oder endlich auch Chicanen

>
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untergelaufen ſeyn , welche gegruͤndete Klagen veranlaßt

haͤtten, ſo kann darum noch nicht behauptet werden ,

daß dieſer Fehler ein ſolch unzertrennliches Attribut

gerade dieſer Adminiſtration vermittelſt der Be -

foͤrſterung ſey , daß weder Abhuͤlfe noch Erlelchterung

ſich denken laſſe , und folglich heilſam ſey , die Leitung
der Regierung ganz aufzuheben , und dagegen die freye

Dispoſition uͤber das Privatwald - Eigenthum einzufuͤh⸗
ren . Es moͤchte aber wohl hier die Frage entſtehen ,—
ob man nicht zu einem ſehr bedenklichen Extreme uͤber —

gehe , deſſen problematiſcher Erfolg gerade die gute ,

wohlthaͤtige Abſicht vereltelte , welche man durch dieſe

Maafregel zu erreichen boffre .

Die Commiffion wenigfteng geht von der lebhaften

Ueberzeugung aus , daß ein Zeitraum von mehreren

Jahren das Schaͤdliche und Bedeukliche dieſer Einrich —

tung bis zur Evidenz bewaͤhren wuͤrde . Ebenſo glaubt

die Commiſſion ſich der Anſicht hingeben zu muͤſſen ,

daß die Oberaufſicht der Staatsbehoͤrde vermoͤge dieſes

Geſetzvorſchlags in den meiſten Faͤllen erſt dann befugt

ſevn moͤchte, wirkſam einzuſchreiten , wenn ein wirklicher

Nachtheil durch forſtwidrige ſchaͤdliche Behandlung ſchon
Statt gefunden hat . Eine ſolche gelaͤhmte Oberauf —

ſicht koͤnute ſich aber nicht mehr verhuͤtend zeigen ,

ſondern muͤßte zuletzt als voͤllig uͤberfluͤßig und unnuͤtz

erſcheinen .
In Hinſicht der Bedenklichkeiten wegen kuͤnftig zu

beſorgenden Holzmangels kann wohl der Einwurf ge —

macht werden , daß das ſo ſehr bedeutende Wald - Areal

des Großherzogthums in 1,563,049 Morgen beſtehend ,

unter welchem eine betráchtliche Anzahl von Staats -

Waldungen begriffen ift , auf ra Ganze berechnet , voll -

tommen hinreichend fey , um Dag Land vor einem em -

pfindlichen Holzmangel zu bewahren , weßwegen man

auch noch keinen Grund habe , mit zu weit getriebener
Protokolle der 1. Kammer 3r Bd. 14
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UengfilihEeit diefe Sorge auf die aus 234,385 Morgen
beſtehenden Privatwaldungen auszudehnen . Dieſe Be—⸗

rechnung moͤchte aber dem Fehler aller großen Rechnun⸗
gen unterliegen , daß ſie naͤmlich die Probe nicht im

Detail aushalte . Denn ſo ungemein groß das Wald —
Areal auch im Ganzen , und die Staatswaldungen im

Einzelnen ſind , ſo iſt doch daſſelbe ſehr ungleich im

ganzen Lande vertheilt .

Es gibt naͤmlich Gegenden des Landes , die

nichts weniger als einen Ueberfſluß an Waldungen ha —
ben , und in welchen deßhalb die Holzpreiſe eine em —

pfindliche Hoͤhe erreichen , waͤhrend andere Gegenden
einen großen Holzreichthum beſitzen . Ebenſo gibt es

ſehr große Landestheile , in welchen ſich gar keine

Staatswaldungen befinden , indem auſſer den Gemeinde

und Privat - Waldungen , die ganze uͤbrige Maſſe des

Waldbodens aus ſtandes⸗ und grundherrlichen Wal⸗

dungen beſteht , welche den Privatwaldungen gleichfalls
beygezaͤhlt werden muͤſſen. Die auf 224,945 Morgen
ſich belaufende Zahl erhoͤht dadurch den Geſammt - Be⸗
trag aller Privatwaldungen auf 479,330 Morgen .

In der That muͤſſen die ſtandes - und grundherr -
lichen Waldungen einer ausgeſprochenen vollen Be —

freyung von aller Befoͤrſterung gleichfalls unterliegen ,
und ihre Beſitzer dieſes Recht fuͤr ſich zu reclamiren

haben , da weder die fideicommiſſariſche und Lehens —
Qualitaͤt noch irgend eine andere Ruͤckſicht den privat⸗
rechtlichen Charakter dieſer Waldungen veraͤndern koͤnnen .

Wenn nun auch fuͤr jetzt das Großherzogthum
nicht io der Lage iſt , einen druͤckenden Holzmangel
beſorgen zu muͤſſen, ſo duͤrfte doch der ſich taͤglich ver⸗

mehrende Holzbedarf durch eine ſehr ſteigende Popula —
tion die Auffindung eines Beduͤrfniſſes, deſſen Fabri⸗
cation eine beſonders große Holzconſumtion in Anſpruch
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nimmt , ſo wie die kuͤnftige Vermehrung und Belebung
von Gewerben diejenigen Vorſichtsmaaßregeln ſehr em⸗

pfehlen , welche dem Lande ſeinen Holzvorrath durch
eine nachhaltige Bewirthſchaftung ſeiner Waldungen

ſichern , worin unſtreitig eine große Pflichterfuͤllung und

eine große Veérantwortlichkeit gegen kuͤnftige Generatio —⸗

nen liegt .
Was nunmehr den zweyten Geſichtspunct , naͤm —⸗

lich die Sicherſtellung gegen die Beeintraͤchtigung eines

fremden Eigenthums betrifft , ſo iſt dieſe Betrachtung
von einem großen practiſchen Werthe , je mehr in der
Forſtwirthſchaft die moͤglichen Faͤlle eintreten koͤnnen ,

daß durch unregelmaͤßige Holzhiebe und Hintanſetzung
aller Ruͤckſichten auf den benachbarten Wald einem Drit -

ten Waldeigenthuͤmer ſehr leicht der empfindlichſte Scha —⸗

den zugefuͤgt werden kann . Eben ſo practiſch wichtig

und wirkſam , um den Schaden eines Andern zu ver —

huͤten, iſt die Forſtpolizey . Ihr gewiß ſehr wohlthaͤti⸗

ger Endzweck kann aber ohne die Fortdauer der Aufſicht
der Forſtbehoͤrden nicht erreicht werden . Ueberhaupt
aber moͤchte nicht ſo leicht vorherzuſehen und zu berech —
nen ſeyn , welche Anzahl von ordnungswidrigen Hand -

lungen und Verdrießlichkeiten das Erloͤſchen der ober —

ſten forſtpolizeylichen Aufſicht uͤber die Privatwaldungen
zur Folge haben koͤnnte .

Indem wir alle dieſe Anſichten und Grinde zit -

ſammenfaſſen , und diejenigen gruͤndlichen Eroͤrterungen
damit verbinden , welche uͤber dieſen Gegenſtand in ei —

ner Hohen Kammer , fomwopl durch den Commiffiong »
bericht , alg die demſelben gefolgten Verhandlungen in

den Sitzungen vom 30 . und Z31. Auguſt 1820 Statt

gefunden haben , ſo muͤſſen wir unſere , zum Theil
ſchon ausgeſprochene , Meinung mit dem Sage fehlief -

fen, dag an ſich eine moͤglichſt freye Ausuͤbung ver

Rechte des Privateigenthums hoͤchſt wuͤnſchenswerth ſey ,

ei
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und daß dieſe Freyheit des Eigenthums nur durch die

Forderungen der Staatsgenoſſenſchaft beſchraͤnkt werden

koͤnne , in ſofern das Wohl des Ganzen und die Rechte
eines Dritten es erheiſchen . Darum ſind in Anwen⸗

dung dieſes Grundſatzes auf das Privatwaldeigenthum
alle zweckloſe , wahrhaft laͤſtige , Beſchraͤnkungen deſſelben
verwerflich . Dahingegen aber diejenigen unter der ober⸗

ſten Aufſicht und Leitung der Regierung abſolut noth —

wendig ſind , welche die offenbare Gefaͤhrdung des Ge⸗

ſammtwohls , und die Verletzung der Eigenthumsrechte
eines Dritten verhindern .

Indem die Commiſſion die Ueberzeugung hegt ,
daß wir auf dem ſchon betretenen Wege gefahrloſer
und ſicherer zu dieſem gewuͤnſchten Ziele gelangen moͤch⸗
ten , richtet ſie ihren Antrag dahin :

daß eine hohe Kammer bey dem bereits vorlie —

genden Beſchluſſe vom 31 . Auguſt 1820 beharre ,
und dem abgeaͤnderten Geſetzentwurfe der zweyten
Kammer vom 17 . Juli d . . , die Befoͤrſterung
der Privatwaldungen betreffend , nicht beytrete .
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F —

uͤber die Mittheilung der zweyten Kammer

wegen der perſoͤnlichen Herrenfrohnen .

Csia ta t

von dem

geheimen Hofrathe Zachariaͤ .

— —ñ—

De zweyte Kammer hat in ihrer Sitzung vom 30 .

July d. J . den Beſchlaß gefaßt , an die Regierung

die Bitte zu richten ,
daß , wie bey den alten Landſchaftsſchulden und

den alten Abgaben geſchehen ſey , die Quantitaͤ —

und Qualttaͤt der perſoͤnlichen Herren —

frohnen genau erforſcht , und das Reſultat der

naͤchſten Verſammlung der Kammern vorgelegt werde.
Die zweyte Kammer hat dieſen Beſchluß der Erſten

verfaſſungsmaͤßig mitgetheilt . Die Commiſſion , an welche

dieſe Sache verwieſen worden iſt und in deren Nat

men ih zu ſprechen die Ehre habe , wird ſich nun dar —⸗
*
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uͤber : Ob jener Bitte beyzutreten ſey oder nicht ? gut —
achtlich zu aͤußern haben .

e

ğm Jahre 1820 murde mit Zuftimmung der Kam -

mern ein Gefez befannt gemacht , durh mweleheg der

Grundſatz , daß alle Herrenfrohnen ohne Unterſchied , ob

ſie walzende oder perſoͤnliche Frohnen ſind , ab⸗

loͤßslich ſeyn ſollen , ſowohl was die Gegenſtaͤnde ,
als was die Art der Abloͤſung betrifft , durchgefuͤhrt
wurde . Vorausgegangen war in beiden Kammern eine

ausfuͤhrliche Berathung uͤber den Gegenſtand dieſes
Geſetzes .

Der vorliegende Beſchluß der zweyten Kammer

hat nun theils ſeiner Faſſung nach , theils zu Folge
der Verhandlungen dieſer Kammer , den Endzweck , eine

theilweiſe Abaͤnderung jenes Geſetzes vorzuberei⸗
ten und einzuleiten . Das nur gedachte Geſetz vom

Jahr 1820 umfaßt ſowohl die walzenden , als die

per ſoͤnlichen Frohnen . Der vorliegende Beſchluß be—⸗

zieht ſich nur auf die letzt ern. Anſtatt daß nach dem

Geſetze auch die ſe nur abloͤslich ſind , haͤlt die zweyte
Kammer nunmehr die unentgeltliche Aufhebung
derfelben , ( jedoch mit dem Vorbehalte einer den Privat -

eigenthuͤmern aus Staatsmitteln zu leiſtenden Entſchaͤ⸗
digung, ) fuͤr wuͤnſchenswerth . Es iſt dieſer Wunſch dar —⸗

auf gegruͤndet worden , daß ſich die perſoͤnlichen Herren⸗
frohnen insgeſammt oder doch groͤßlentheils von der Leib⸗

eigenſchaft herſchrieben , daß mithin dieſe Laſt eben ſo fuͤr
aufgehoben zu erklaͤren ſey , wie man bereits die Leibei⸗

genſchaftsgefaͤlle füͤr aufgehoben erflårt habe . Die vor

laͤufige Unterſuchung , um welche gebeten wird , ſoll theils
die Quantitaͤt — theils die Qualitaͤt dieſer Froh⸗
nen jum Gegenfande haben , damit man Beziehungs⸗
weiſe von der Groͤ ße und von der Billigkeit des

zu bringenden Opfers unterrichtet werde .
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Indem jetzt die Commiſſion zur Begutachtung des

in Frage ſtehenden Beſchluſſes uͤbergeht , erlaubt ſie ſich
zuvoͤrderſt die Bemerkung , daß der Beſchluß , und die

demſelben gemaͤß entworfene Vorſtellung , indem ſie die

Qualitaͤt der perſoͤnlichen Herrenfrohnen als den ei —

nen Gegenſtand der anzuſtellenden Unterſuchung bezeich—
nen , der Regierung wohl eine zu wenig beſtimmte

Aufgabe vorlegen duͤrften . Der Ausdruck : Qualitaͤt

oder Beſchaffenheit der perſoͤnlichen Herrenfrohnen —
iſt von einem ſehr großen Umfange . Und wenn man ihn

auch auf den Urſprung dieſer Frohnen beſchraͤnkt, ſo
ſtellt doch der vorliegende Beſchluß mittelſt dieſes Aus —

drucs noch immer cine Aufgabe auf , welche feine Regie -
rung , måre ſie auch noch ſo unverdroſſen , haͤtte ſie auch
die Koſtbarkeit der Unterſuchnng noch ſo wenig zu beruͤck⸗

ſichtigen , vollkommen zu löſen im Stande iſt . Die Auf —
gabe iſt geſchichtlich ; die Urkunden ſind mangelhaft Die

geſchichtliche Unterſuchung , welche man wegen des , die

alten Abgaben betreffenden Geſetzentwurfes angeſtellt hat ,

war allerdings von aͤhnlicher Art . Aber hat ſie denn zu

irgend einem entſcheidenden Reſultate gefuͤhrt ? Und fonnte

man nicht gleichwohl bey die ſer Unterſuchung von be —

ſtimmteren Vorausſetzungen vorausgehen , als bey der

in dem vorliegenden Falle in Antrag gebrachten ?

Dennoch wirde fich die Commiffon niht fúr berech -
tigt halten , wegen dieſer Bedenklichkeit auf die Nicht —

annahme des Beſchluſſes der zweyten Kammer anzutra —

gen . Nicht einmal eine veraͤnderte Faſſung der be —

ſchloſſenen Vorſtellung glaubt ſie deß halb vorſchlagen
zu duͤrfen . Es iſt hier von einer Regierungsmaagaß —
regel , niht vou einem Gefegentwurfe vie Rede .

Der Umfang , die Richtung des Geſchaͤfts , auf welches
die Vorſtellung ber echnet iſt , wird denn doch durch den

2 *
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Zweck des Geſchaͤfts ſattſam beſtimmt . Und uͤberhaupt,
wenn die Kammern auf eine Regierungsmaaßregel antra⸗

gen , ſo iſt wohl in der Regel der beſte Weg der , dem

Ermeſſen der Regierung einen moͤglichſt welten Spielraum

zu laſſen .

—

Sondern das Urtheil uͤber den vorliegenden Be —

ſchluß haͤngt am Ende wohl davon ab , ob der Zweck
der beſchloſſenen Bitte — der Zweck , die unentgeltliche
Aufhebung der perſoͤnlichen Herrenfrohnen einzuleiten ,—
zu billigen ſey ?

Dieſer Zweck ſoll nun in dem Folgenden theils
CL ) an ſich , und im Allgemeinen , theils ( II . ) nach
dem urkundlichen Rechte des Landes gepruͤft werden .

§. 4,

I . Die rege , welde in dem erten Theile diefet

Unterſuchung zu beantworten ift , þat fih in der That
{hon in mebrern andern Fållen der Kammer dDargebo

ten ; fie mird nech oft , in mannigfaltigen Beziehungen
und Geftalten , die Kammer beſchaͤftigen . Sie kann

und wird auch wegen der walzenden Herrenfrohnen

wegen der Zehnten, der Grundguͤlten , der Grund⸗
zinſen , der Bannpflichten , ja wohl auch wegen

der Erbbeſtaͤnde und anderer Gåter , die in g ”

theiltem Eigenthume find , aufgeworfen werden

Gie mhte fich , alg eine , alle diefe Fålle umfafend ?
Trage , fo augdråden laffen :

Wie if eg mit denjenigen Lafen und Dienftbas ?
feiten gu Halten , welche , ob fie moht nach den der ?

maligen Gefegen , und zwar als privatrechtliche
Grundpflichtigkeiten , auf gewiſſen Grundſtuͤcken haf⸗

ten , dennoch mit den veraͤnderten Zeitumſtaͤnden ,
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oder mit den verånderten Begriffen uͤber Recht und

Unrecht unvereinbar gu fen feinen ?

Zwar feinen unter diefer Fafung der Frage niht
die perſdulichen Herrenfrohnen , alſo gerade nicht
die dermalen in Frage ſtehenden Frohnen begriffen

zu ſeyn . Sie ſcheinen auf der Perſon , nicht auf

dem Grunde und Boden zu haften . Aber daf

auh diefe Lafen am Ende in die KRlaffe der dingli ;
hen gehoͤren , erglebt ſich aus dem geſetzlichen Be —

griffe dieſer Frohnen “ Die perſoͤnlichen Herrenfrohnen
liegen , nach dem Gage Fro . g. a, deg tandredtg ,

denjenigen ob, welche innerhalb eines Ortg , oder eines

Gemartung anfåfig find . Gie werden in dem fet
ben Gage des Landrechts Grundpflichtigkeiten ge⸗

nannt . ( Vgl . das Geſetz vom Fahr 1820 wegen des

Abkaufs der Herrenfrohnen . Q. Ir . )
Wir muͤſſen jedoch hierbeneine Stelle dieſes letz —

tern Geſetzes auszeichnen , welche ſowohl an ſich , als

in Beziehung auf die obige Frage , beſondere Beachtung

verdienen duͤrfte . Es werden námlidh in dem Tıten

8. des Geſetzes perſoͤnliche Herrenfrohnen erwaͤhnt ,

welche auf einzelnen erbpflichtigen Fa —

milien haften . Golte eg noh irgendwo im Lande

perſoͤnliche Herrenfrohnen die ſer Art geben , fo find

diefe , nah dem Geiſte des die Leibeigenſchaftsgefaͤlle

betreffenden Geſetzes vom Jahr 1820 , billig ſofort ,

( jedoch mit Vorbehalt einer den betheiligten Frohn —

herren aus Staatsmitteln zu leiſtenden Entſchaͤdigung ) ,

aͤufzuheben . Herrenfrohnen dieſer Art ſind ihrem

Weſen nach Zubehoͤrden der Leibeigenſchaft ; wie denn

auch in jenem Geſetze dieſe frohnpflichtigen Familien

ausdruͤcklich erbpflichtige , d. h. in unſerer Rechts⸗
fprache leibeigene Familien genannt werden . Gie

unterſcheiden ſich uͤbrigens von andern Herrenfrohnen ,

—
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und úberhaupt bon den privatrechtlihen Grundlaſten
wefentlih dadurch , dag fie auf die Nahfommen ?
fhaft forterbend niht wie Grundlaften alg frey -
willig Åbernommen betrachtet werden nnen , Es uͤber⸗

láßt jedoch die Commiffion die Folge , wele diefer

Bemerfung etwa yn geben feyn dürfte , um fo mehr
dem Ermeffen der Kammer , da diefe Folge mit Der

Entſcheidung uͤber die Hauptfrage auf das genaueſte
zuſammenhaͤngt .

§.

In der oben aufgeſtellten Frage wird vorausge⸗
ſetzt , daß die Herrenfrohnen und die Zehnten , und die

uͤbrigen oben genannten Grundlaſten mit den dermali⸗

gen Verhaͤltniſſen des Staates und der bürgerlichen

Geſellſchaft , oder mit den dermaligen Begriffen von

Recht und Unrecht ſchwer zu vereinigen ſeyen . Aller⸗

dings kann und mag uͤber dieſe Vorausſetzung noch
geſtritten werden . Da uns aber die Eroͤrterung dieſer
ohnehin ſchon ſo oft verhandelten Streitfrage hier jen⸗

ſeits der Graͤnzen eines Commiſſtonsberichts fuͤhren
wuͤrde , da jene Vorausſetzung ohnehin die Bedingung
der gegenwaͤrtigen Unterſuchung iſt , ſo erlauben wir

uns nur die einzige Bemerkung , daß , wie man auch
immer uͤber jene Streitfrage an Jich urtheilen moͤge ,

dennoh die geographifhe Lage unſeres
Landeg auf dag entfheidendffe gegen die

Beybehaltung jener Laſten ſpricht . In Frank⸗ —
reich , dem Nachbarlande , find jene Lagen , mit Mus -

nahme weniger , welche jedoch abloͤslich ſind , aufgeho—
ben worden . Wollten wir dieſen Vorgang daͤnzlich
unberuͤckſichtigt laſſen , ſo muͤßten wir wohl zu dem

traurig kuͤnſtlichen Syſteme unſere Zuflucht nehmen ,
unſern Landmann durch ſchuͤtzende Zdoͤlle mit dem Land —
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manne des Nachbarlandes auf den Fufi der © leid

beit au ſetzen . — Wir koͤnnen dieſe Beziehung der

Streitfrage hier nur beruͤhren. Der Gegenſtand iſt

von großem Umfange , er bietet ſehr viele Geiten dar .

§ . 6 .i

' ;

i Man fann jedoch auh unter der Vorausſetzung ,

daß die Aufhebung der oben genannten Grundlaſten E

im Allgemeinen wuͤnſchenswerth ſey , noch immer einen E fi
Unterſchied zwiſchen den verſchiedenen Arten dieſer

H
90

Laſten machen , und man hat die aufgeſtellte Frage in W

; der That durch ſolche Unterſcheldungen zu loͤſen ver⸗ aan
MAAd

fugt . Ung feint diefer Weg niht der richtige zu K

; fen . Bor allen Dingen alfo wird die Frage zu er - ai

; oͤrtern ſeyn : Ob unter den gedachten Grundlaſten eine
|

, oder die andere Verſchiedenheit eintrete , welche bey

der Aufhebung dieſer Laſten zu beruͤckſichtigen ſey ?

—J
90

Man hat nun bey der vorliegenden Aufgabe bald EIE ARN

zwiſchen den Laſten , welche an den Staat , und de — i Ii

nen , welche an Privatperſonen , oder an Koͤrper⸗
000

ſchaften abzutragen ſind , bald zwiſchen denen , welche

ihrem Urſprunge nach oͤffentliche Laſten ſind , und

denen der entgegengeſetzten Art , bald endlich zwiſchen

Frohnen und Abgaben oder andern Beſchraͤnkun⸗ T *

gen des Eigenthums unterſchieden .
Hin

——
i

|
Anlangend den erſten Unterſchied , ſo moͤchte ihm ,—

FNAN

fo- heilig auh das Privateigenthum gu halten ift ,

Oa e , in einer Bezirhung angetafiet , leicht in ei -

ner jeden manfend wird ) , voch niht dag Gewicht | 3

beyzulegen feyn , daf , wenn einmal die Grunddieng -
—0
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barfeiten , welche gum Vortheile des Staates beſtehen ,
unentgeltlich aufzuheben ſind , oder aufgehoben werden ,

dennoch die Grundpflichten , welche einem Privatmanne ,
oder einer Koͤrperſchaft zu leiſten ſind , beyzubehalten
oder nur fuͤr abloͤslich zu erklaͤren waͤren . Ergriffe

man die Maaßregel der Aufhebung nur in Beziehung
auf die erſteren , ſo wuͤrde eine Ungleichheit entſtehen ,
welche wegen der Verkettung aller Intereſſen der buͤr⸗

gerlichen Geſellſchaft , um ſo druͤckender ſeyn muͤßte.
Zu dem Verluſte , welchen der Staat an ſeinem Ein —
kommen litte , haͤtten auch diejenigen unmittelbar oder
mittelbar beyzutragen , welche die Anderen abgenom —
mene Laſt annoch zu tragen haͤtten . Alle dieſe Grund⸗
laſten , ſie moͤgen dem Staate gehoͤren oder nit , bez

ruhen doch am Ende , unmittelbar oder mittelbar , auf
dem Geſetze .

NET :

Nicht weniger bedenélicdh , oder fogar noch bedent -

licher duͤrfte es ſeyn , den zweyten Unterſchied zur
Beantwortung der vorliegenden Frage anzuwenden , d .
b. von den fraglichen Laſten diejenigen , und nur die -

jenigen får aufgehoben zu erklaͤren , welche ihrem urz

ſpruͤnghichen Rechtsgrunde nach als oͤffent⸗ —
liche Laſten zu betrachten waͤren .

Schon die allgemeine Frage : Was ſind oͤffentliche
und was privatrechtliche Laſten ? und die noch allge⸗
meinere : Wie unterſcheiden ſich das oͤffentliche und
das Sonderrecht ? ſind ſo ſchwierig , daß fie faum zwey

Rechisgelehrte auf die ſelbe Weiſe beantworten moͤchten .
Und dann — was das eine Zeitalter zu den oͤf—

fentlichen Laſten zaͤhlt , zaͤhlt ein anderes zu den pri⸗
vatrechtlichen . Und mit Recht , weil unter veraͤnder —⸗
ten Umſtaͤnden ein Befugniß oder eine Laſt aus dem
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Gebiete deg einen Redhtë in das deg andern treten

fann .

Dieſem Wechſel ſind insbeſondere die in Frage

ſtehenden Laſten nicht nur in Baden , ſondern in ganz

Deutſchland mannigfaltig unterworfen geweſen . Wag

urſpruͤnglich zum Beſten des Gemeinweſens uͤbernommen

war , wurde in der Folge , als ſich die Staatsverfaſſung

veraͤnderte , als die Staatsgewalt zerſplittert wurde ,

Privateigenthum , und umgekehrt verwandelte ſich das

Hrivateigenthum oft mit der Eigenſchaft des Eigenthuͤ⸗
mers in ein oͤffentliches . Der Berichtserſtatter kann

ſich deßhalb auf Lang , Huͤllman , Kindlinger
und andere Schriftſteller uͤber die deutſche Steuerver —

fafung berufen ; obwohl einige von dieſen Schriftſtel -

lern den Fehler begangen haben moͤchten , daß ſie von

den verſchiedenen Steuerſyſtemen der verſchiedenen

Zeitalter ſprechen , ungeachtet erſt in neuern Zeiten der

Staatshaushalt ſyſtematiſch geordnet worden ift -

Vor Zeiten nahm man , wo gu nehmen war , und die

Regierungen verliehen , meun fie die Schwaͤchern waren ,

wag fich nur verleihen lief .

Aus dieſem Frrgarten fann man fih ſchlechter⸗

dings nicht auf dem geſchichtlichen Wege heraus helfen.
Abgeſehen von der Mangelhaftigkeit unſerer Nachrichten
und Denkmaͤler , beſonders in einzelnen Faͤllen , muͤßte

man eine jede der fraglichen Laſten , entweder nach

den Begriffen und Verhältniſſen deg Zeitalters , ni

welchem ſie ihren Anfang nahm , poder nah den Be -

griſſen und Verhaͤltniſſen unſeres Zeitalters pruͤfen .

Allein ſo wie man in dem erſtern Falle an die Regie —

tnng ein Anſinnen machen wuͤrde , welches wohl an

Feine Regierung gemacht werden fann , fo wuͤrde man

in dem zweyten Falle in der That von einer blos wilt -

kuͤhrlich en Vorausfetzung ausgehen . Und welden
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Aufwand von Beit und Geld wuͤrde das Geſchaͤft ſo⸗
wohl iw dem einem alg in dem andern Salle erfor -
dern ? Bu wie vielen , kaum zu entſcheidenden , Rechts —
ſtreitigkeiten muͤßte das Reſultat fuͤhren ?

Jedoch — ſo ſehr auch alles dieſes gegen eine

ſolche Theilung der fraglichen Laſten ſpricht — der

Haupteinwurf iſt gleichwohl der , daß durch die Mari -
me , bey dieſen Laſten der Urſprung zum Maßſtabe
der Rechtsbeſtaͤndigkeit zu gebrauchen , in der That al⸗
les Eigenthum , ja ſelbſt ein jedes Verhaͤltniß des

oͤffentlichen Rechts unſicher und ſchwankend gemacht
wird . Geht man einmal bey der Rechtsfrage auf die

Urgeſchichte der beſtehenden Rechtsverhaͤllniſſe zuruͤck,
ſo muß man auch die Art , wie ein jedes Recht ur⸗

ſpruͤnglich erworben worden iſt , in Anſchlag zu brin⸗

gen geſtatten . Und wer moͤchte da z. B . behaupten ,
daß bey der erſten Theilung des Grundes und des

Bodens Alles ſo ganz nach dem ſtrengen Rechte zuge⸗ —
gangen ſey ? Oder daß das deutſche Reich ſo ganz im

Wege der Guͤte in Laͤnder geſpalten , endlich in einen
Staatenbund aufgeloͤßt worden ſey ? Allerdings ſagte
das altdeutſche Recht : Tauſend Jahre unrecht , iſt kei⸗
nen Augenblick recht ! Aber unſere Vorfahren verließen
dieſen Grundſatz , als ſie mit ausgebildetern Geſetzge⸗
bungen bekannt wurden .

—⸗

Endlich duͤrfte auch nicht der dritte Unterſchied
bey der Loͤſung der vorliegenden Aufgabe zu berid -

ſichtigen ſeyn , ſo daß nur , oder wenigſtens vie

Herrenfrohnen unentgeltlich aufzuheben waͤren . —

Zwar wird von Vielen die perſonliche Freyhelt vorzugs⸗
weiſe in Schutz genommen ; es wird dieſer Vorzug mit

der Unterſcheidung zwiſchen veraͤ ußerlichen und un —
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veraͤußerlich en Rechten in Verbindung geſetzt . Aber

alle Rechte des Menſchen ſind wohl in dem Sinne

unveraͤußerlich , daß das Geſetz nur aus einem genu —ͤ

genden Grunde ſie beſchraͤnken , oder eine Verfuͤgung

daruͤber geſtatten kann . Uebrigens , ſobald die Herren -

frohnen fuͤr abloͤſslich erklaͤrt werden , iſt wohl , ( ſo —

gar wenn man den Satz 1780 des Landrechts auf dieſe

Art der Dienſtleiſtungen anwenden wollte, ) uͤberall kein

Grund vorhanden , die Frobhnpflichtigkeit vorzugsweiſe

fuͤr widerrechtlich zu erfåren .

Jedoch man hat wenigſtens die perſoͤnlichen Her⸗

renfrohnen , und zwar dieſe als Folgen der Leibe i⸗

genfchaft vorzugsweiſe als widerrechtlich , und

mithin vorzugsweiſe als zur Aufhebung ſich eig —

nend betrachten wollen ! — Wir molen nun niht dar -

uͤber ſtreiten , ob dieſe Frohnen wirklich , insgeſammt

oder groͤßtenthells , dieſes Urſprungs ſeyen , ob wir

wohl die Vermuthung zu aͤußern uns erlauben , daß

dieſe Frohnen , welchen die Eigenſchaft der perſoͤnlichen
Erblichkeit fehlt , vielmehr aus der Grund — und

Landes herrlichkeit , wenigſtens zu einem großen Thelle ,
abzuleiten ſeyn duͤrften. Mber , wie auch ihr Urfprung

gewefen feyn mag , ihrem dermaligen rechtlichen
Wefen nah find fie niht perſoͤnlich erbliche , und mit -

hin nicht Leibeigenſchaftslaſten . Man wuͤrde alſo ,

wenn man aus jenem Grunde die perſoͤnlichen Herren⸗

frohnen vorzugsweiſe aufheben wollte , abermals den

geſchichtlichen Weg betreten , gegen welchen doch ſo

erhebliche Bedenklicheiten ſprechen .

8. 11 .

Alles dieſes vorausgeſeßt , bieten ſich nun zwey

Wege dar , wie man den Grund und Boden von den

in Frage ſtehenden Laſten befrehen kann :

—
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Entweder alle diefe Lafen werden unentgell
lich aufgehoben , jedoch mit Borbehalt einer den be

theiligten Privateigenthuͤmern oder Koͤrperſchaften
zu leiſtenden Entſchaͤdigung ;

Oder alle dieſe Laſten werden fuͤr abloͤslich
erklaͤrt .

Allerdings iſt auch der Fall moͤglich , daß man wegen

gewiſſer Arten dieſer Grundlaſten den einen , wegen
anderer den andern Weg einſchlaͤgt . Auch kann man
die eine und die andere Maaßregel entweder auf einmal ,

oder nur nach und nach auf die verſchiedenen Arten

dieſer Laſten anwenden Aber , fo wenig wir auh verz

fennen , daß in Staatsangelegenheiten das Beſſere nicht
ſelten der Nothwendigkeit weichen muß , ſo moͤchte es

doch eben ſo gewiß ſeyn , daß , wenn man beide Maß —
regeln mit einander vereinigt , oder die eine oder die

andere nur nach und nah in Anwendung bringt , ein

Theil der Grundeigenthůmer vor dem andern begůu -
friget — dag Getriebe der búrgerlichen Gefelfhaft mehr
oder weniger geſtoͤrt wird .

K IZ

Vergleicht man beide Syſteme zuvoͤrderſt in Be —

ziehung auf ihre Ausfuͤhrbarkeit mit einander ;

fo verdient unſtreitig das letztere , ( das der Abloͤ —

fung ) den Borzug , ES fordert nur die Vorbereitung ,
welche einem jeden Geſetze , im Berhåltnife zu feinem
Umfange , vorausgehen muß . Freylich fuͤhrt es zu
dem Ziele , den Grund und Boden ven den fragli —
chen Laſten zu befreyen , nur langſam . Indeſſen
kann man doch von dem ſeltnern Gebrauche , wel⸗

der in Baden bisher von den Abloͤſungegeſetzen
gemacht worden iſt , noh niht auf die 3ufunft felie -
fen . Diefe Gefege find in Zeiten gegeben moreen ,
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welche den Erfolg keineswegs beguͤnſtigten . Auch

moͤchten einige derſelben , . B . das wegen der Mb -

loͤſung der perſoͤnlichen Herrenfrohnen , noch eine

Milderung zulaſſen . — Dagegen moͤchte das erſtere

Soſtem , befonders wenn man alle dieſe Laſten auf

einmal für aufgehoben erklaͤrte , Vielen als gång

liſch unausfuhrbar erſcheinen . Aber , muͤſſen auch die

Freunde dieſer Meinung der folgenden Unterſuchung

mehr ein wiſſenſchaftliches , als ein praktiſches Intereſſe

beylegen , ſo iſt doch hier der Ort nicht , die Einwen —

dung , welche ſich in dem Geblete des Moͤglichen und

Unmoͤglichen haͤlt, zu widerlegen , oder zu beſtaͤtigen.
Oft iſt es oͤbrigens leichter , eine Maßregel vollſtaͤn —
dig , als theilweiſe , auszuſühren .

>- I3
—*

Betrachtet man dagegen beyde Syſteme aus dem

Standpuncte des Recht s , fo ſcheint auf den erſten

Blick , das erſtere , das der unentgeltlichen

Aufhebung der fraglichen Laſten , unbedingt den

Vorzug zu verdienen . Denn ihm ſcheint der Grund :

fag der gleichen Bertheilung der dffentlihen La :

ſten unbedingt das Wort zu ſprechen . Wenigſtens hat

man ſich auf dieſen Grundſatz ſchon ſo oft bey der

vorliegenden Aufgabe berufen .

Jedoch , ſo wenig wir auch gemeint ſind , das

Anſehen dieſes Grundſatzes anzutaſten , ſo wenig wir

auch gemeint ſind , von der Vemerkung Gebrauch . zu

machen , daß zwiſchen zwey Gegenſtaͤnden , von wel -

chen ein jeder nach ihm eigenthuͤmlichen Geſetzen einem

ſteten Wechſel unterworfen iſt , alſo zwiſchen den Dez

duͤrfniſſen des Staates und zwiſchem dem Vermoͤgen der

Einzelnen nie ein im Allgemeinen , oder ein fuͤr die

Praxis beſtimmbares Verhaͤltniß eintreten kann , ſo
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EN
můffen wir doch bezweifeln ,daf dle dermalen in Frage
ftehenden Lafen , ( auch zugegeben , daf fie inggefammt
ald óffentlihe betrachtet werden koͤnnen,) unter
dem Grundſatze begriffen ſeyen .

Das Grundeigenthum der Einzelnen beruht vor⸗

zugsweiſe und in dem Sinne auf den Geſetzen des

Staates , daß es ein Vorrecht , gleichſam ein Mo —

nopolium , iſt . Von Rechtswegen iſt der Grund
und Boden Gemeindegut , Allmend ; und indem der
Staat dieſes Gemeindegut in Sondergut verwandelt ,
oder zu verwandeln geſtattet , kann er die Bedingungen
beſtimmen , unter welchen die Grundſtuͤcke erworben
und beſeſſen werden ſollen . Angenommen nun , daß
fih der Staat bey der Verwandlung des Gemeinde —
guts in Sondergut einen gewiſſen Theil des Ertrages ,
oder ſtatt dieſes Theiles gewiſſe Leiſtungen vorbehaͤlt ,
ſo thut er weiter nichts , als was er , weil er ein

Vorrecht verleiht , zu thun berechtiget iſt . Er kann

noch uͤberdieß auf den Theil des Ertrages , oder was
am Ende einerley iſt , auf den Theil des Eigenthumes ,
welchen er den Einzelnen uͤberlaͤßt, oder ſich zuzueig⸗
nen geſtattet , Abgaben und andere Lafen legen . Bep die -
fen jedoch , und niur bep diefen hat er den Grundfag der
Gleichheit zu beobachten ,

Mit andert und meniger dunfeln Worten , —

wer ein Grundſtuͤck kauft , zahlt in dem Verhaͤltniſſe
weniger , in welchem Laſten auf demſelben haften . Wie

mag er ſich nun , um ſich dieſer Laſten zu entledigen ,
auf den Grundſatz der Gleichheit berufen ? Er hat
das Grundſtuͤck nur bis zu dem Betrage bezahlt , bis

zu welchem es nicht belaſtet war . Der weitere Betrag
iſt nicht ſein Eigenthum , ſondern unwittelbar oder
mittelbar das Eigenthum des Staates ,
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Die Entfheibung ber vorliegenden rage hat man

vielmehr in andern Rechtsgrundſaͤtzen zu ſuchen , und

in allen den rechtlichen Beziehungen , in welchen die

Frage noch auſſerdem betrachtet werden kann , duͤrfte
das Syſtem der Abloͤſung ſchlechthin , oder nach der

Lage unſers Staatshaushaltes den Vorzug verdienen .

Denn

erſtens : nur das Syſtem der Abloͤſung duͤrfte dem

Geiſte , der eine geſetzmaͤßige Regierung beſeelen ſoll , dem

abgemeſſen ruhigen Gange , den eine ſolche Regierung zu

halten hat , entſprechen . In Zeiten einer gewaltſamen Et —

ſchuͤtterung mag das andere Syſtem das willkommenere

ſeyn . Aber wuͤrde nicht eine Regierung , wele bie

ſaͤmtlichen in Frage ſtehenden Laſten auf einmal auf —

hoͤbe, wenn auch nicht die Verfaſſung , dennoch die geheime

Grundlage der Verfaſſung , die Verhaͤltniſſe der buͤrger⸗

lichen Geſellſchaft , ploͤtzlich umaͤndern ? Wuͤrde ſie nicht ,

auch wenn ſie dieſe Maßregel nur theilweiſe ergriffe ,

das Volk , welches ohnehin in unſern Tagen den Neue —

rungen nicht abhold iſt , nur mehr und mehr aufregen ?
Es iſt wohl nicht zu laͤugnen , daß wir dem Zeitalter

und dem Schauplatze der franzoͤſiſchen Revolution zu

nahe ſtehen , als daß die Begriffe , welche dieſe

Weltbegebenheit in Umlauf geſetzt hat , ohne einen maͤch —

tigen Etnfluß auf uns ſeyn koͤnnten . In Großbritan⸗

nien traͤgt man Bedenken , die Zehnten , welche die

Irlaͤnder , groͤßtentheils Katholiken , der proteſtantiſchen

Geiſtlichkeit zu entrichten haben , ſogar unter den jetzi —

gen Umſtaͤnden aufzuheben , oder auch nur in eine Geld —

rente zu verwandeln . Und wiegt nicht der wohlthaͤ⸗

tige Einfluß , welchen Achtung fuͤr das Beſtehende auf

den Nationalcharakter und auf die Staatsverfaſſung
baben muf , manchen andern Vortheil auf ?
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Zweytens : So viel iſt gewiß , daß eine Auf⸗

hebung der in Frage ſtehenden Laſten , ſie geſchehe
auf einmal , oder nur ſtufenweiſe , eine Erſchuͤtterung
in der buͤrgerlichen Geſellſchaft herbeyfuͤhren muͤßte ,

welche dem andern Syſteme , das nur allmaͤhlig wirkt ,

fremd iſt , Nicht auf allen Grundftuͤcken haften Lafen
dleſer Art . Indem man alſo dieſe Laſten ganz oder

zum Theil aufhebt , veraͤndert man Beziehungsweiſe die

verhaͤltnißmaͤßige Eintraͤglichkeit oder Guͤte der Laͤnde⸗

reyen . Ferner : Man kann die Eigenthuͤmer des Grun —

des und des Bodens , und die , welchen der Grund

und Boden dienfbar if , ( dte Frohnherren , die Bepnt -
herren u. f. . ) zuſammen als eine Geſellſchaft von
Actionaͤren betrachten , ſo daß unter den Mitgliedern
dieſer Geſellſchaft in rechtlicher Hinſicht nur der Un —

terſchied eintritt , daß ausſchließlich die Grundei —

genthuͤmer den gemeinſchaftlichen Stamm ( des Gez

ſellſchafts Capitals ) verwalten . Dieſe Seite des vor —

liegenden Gegenſtandes tritt beſonders dann hervor ,
und es laͤßt ſich dieſe Anſicht beſonders dann rechtfer⸗
tigen , wenn man den bey weitem gewoͤhnlichſten Fall
vorausſetzt , daß der Tauſchverkehr durch Geld vermit —
telt wird . Denn das Geld hebt alle Verſchiedenheit
zwiſchen allen den Gegenſtaͤnden auf , die einen Tauſch⸗
werth haben , ſo daß ſich z. B . der Grundeigenthuͤmer
und der Zehntherr nur in Beziehung auf die Quanti —

taͤt ihres Intereſſes am Grundſtuͤcke weſentlich un⸗

terſcheiden . Nach dieſer Anſicht nun moͤchte der Grund⸗

ſatz , daß mon die in Frage ſtehenden Laſten unentgelt⸗
lich aufzuheben habe , dem Grundſotze der agrariſchen
Geſetze nahe verwandt — wo nicht eine Folgerung aus

demſelben ſey . Zwar koͤnnte man denſelben Vorwurf

auch dem Syſteme der Abloͤſung machen . Aber der

Unterſchied iſt doch der , daß in dem einen Falle jene
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Aetiengeſellſchaft durch ein Machtwort aufgelssst , in
dem andern nur den Mitgliedern , welche die Leitung
und Verwaltung der geſellſchaftlichen Angelegenheiten
haben , das Recht , die uͤbrigen Geſellſchafter auszu —
kaufen , eingeraͤumt wird .

Endlich
drittens : Ein Hauptvortheil , welchen unſer

Staatshaushalt von der ſchleunigen und gaͤnzlichen
Aufhebung der in Frage ſtehenden Laſten ziehen wuͤrde,
iſt allerdinggs der , daß mittelſt dieſer Maaßregel die

Verwaltung an Einfachheit und Wohlfeilheit gewinnen ,
und die Einnahme ſich derienigen Feſtigkeit naͤhern
muͤßte, ohne welche kein wahres Budget moͤglich iſt .—
Indeſſen iſt doch auf der andern Seite zu erwaͤgen ,
daf der plógliche Uebergang zu einem , in diefem Um -

fange gang neuen , Gpfeme die Regierung in

nicht geringe Berlegenheiten verfegen måfite , Er fónnte

niht ohne eine bedeutende Erhoͤhung der Abgaben gez
ſchehen , und gleichwohl moͤchte gerade in unſern Taz

gen Neuerungen in den Auflagen am wenigſten rath —
fam ſeyn . Auch wuͤrde bey einer ſolchen Maaßregel
das gar ſehr in Betrachtung kommen , daß auf den

aufzuhebenden Rechten , z. B . auf den Zehnten , wia
derum gewiſſe , oft nicht unbedeuten de Laſten haften .

—

Wendet man nun alles diefes ( $. 4 . — 14 . )
Mf den vorliegenden Befhlug der zweyten Kammer
m , fo dürfte diefem Befhlufe , in Betracht , daf er
nicht von dem Syſteme der Abloͤſung ausgeht , auch
das entgegengefegte Sytem nur theilw eife und mit

eruͤckſichtigung des Urſprungs der perſoͤnlichen
errenfrohnen in Anwendung bringt , der Beytritt zu

derſagen ſeyn .
Zu Ziffer 134.
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§. 16 .

I . Derſelbe Beſchluß iſt jetzt noch aus dem Stand⸗

punkte des in Baden geltenden Rechts zu beurthei —

len . Es hat aber unſere Verfaſſungsurkunde (ſG. 11 . )

ausdruͤcklich den Grundſatz der Abloͤs lichkeit und

nicht den der Aufhebung fuͤr die in Frage ſtehen⸗
den Laſten bekraͤftigt . Von demſelben Grundſatze

gehen die Geſetze vom Jahr 1820 wegen des Abkaufs
der Grundguͤlten , der Zinſen und der Herrenfrohnen
aus . Fuͤr denſelben Grundſatz endlich hat ſich die

Kammer , alg im Fahr 1819 die Zehntlaft gur Beraz

thung fam , auf das befimmtefie erflárt ,

SHIZ

Der Folgerung , welche fich aug allen diefen That -

fachen får Den vorliegenden Befhluf von felbf erz

gibt , fann alein der Gefegentwurf wegen der alten

Abgaben entgegengefegt werden , Zu Folge diefes
Geſetzentwurfes ſollen gewiſſe Grundlaſten , weil . fie urz

ſpruͤnglich die Eigenſchaft oͤffentlicher Abgaben hat —

ten , unentgeltlich aufgehoben ſeyn . Dieſer Geſetzent⸗
wurf alſo folgt in Beziehung auf eine Art der hier

in Frage ſtehenden Laſten dem Grundſatze der unent —

geltlihen Aufhebung , und zwar wegen der urtz

ſpruͤnglichen oder geſchichtlichen Beſchaffenhelt

der Laſten , die er aufhebt . — Uebrigens bemerken wir ,

um einer Mißdeutung vorzubeugen , Daf das die Haupt -

Šrundlage , niht - aber die einzige Grundlage diefed
Geſetzes ſey .

§. 18 .

Naun wollen wir allerdings zugeben , ja mir giau ?

ben behaupten zu koͤnnen , daß der Fall , von welchem

tag die aften Abgaben betreffende Geſetz handelt —
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dem Falle des vorliegenden Befdhlufes wo niht gleidh ,
doch febr ähnlich fey . Muh die perfónlichen Herrens

frohnen duͤrften urſpruͤnglich , wenigſtens zu einem be —

deutenden Theile , eine Art von Leiſtungen geweſen ſeyn ,

welche nicht auf Vertraͤgen , ſondern , auf den Rechten
der Landes - und Grundherrlichkeit beruhend , dem oͤf⸗

fentlichen Rechte angehoͤrten .

Gleichwohl enthaͤlt dieſer Geſetzentwurf , verglichen
mit dem Ganzen der Badiſchen Geſetzgebung , und in

wie fern er eine geſchichtliche Grundlage hat , nur eine

Ausnahme von der Regel . — Es iſt ſowohl im

Allgemeinen , als wegen der Gruͤnde , welche in dem

vorliegenden Falle fuͤr das Syſtem der Abloͤſung
ſprechen , der richtigere Weg , ſich im Uebrigen an die

Regel zu halten , nicht die Ausnahme noch weiter

zu erſtrecken . — Die Ausnahme , welde durch jenen Ge -

fegentwurf von der Regel gemacht wird , mag auf der

beſondern Beſchaffenheit , oder auf den eigenthåmlichen

Beziehungen der Lafen , welche der Entwurf unentgelt =

lich aufhebt , beruhen , Dag aber fönnen wir niht als

einen hinreichenden Grund des vorgelegten Gefegeg aner -

fennen , daf die Laften , die eg fúr aufgehoben erÉláren

fN , nrfprånglih Abgaben waren . Denn aug dDemfel -
ben Grunde fönnte und můåfte man auch z , B . die Zehn -

ten , wenigfteng zut einem gropen Theile , får aufgehoben

erklaͤren . Auch dårfte eine genauere Průfung jenes Ge -

ſetzentwurfes darthun , daß man am Ende , nach einer

langen und muͤhevollen Unterſuchung , nur geſetzgebend

feſtſetzen konnte , die und die Grundlaſten ſollen entweder

ſchlechthin , oder mit Vorbehalt eines ( kaum zu erbrin⸗

genden ) Beweiſes als alte Abgaben , oder nicht als

alte Abgaben betrachtet werden . Das Geſetz hat ent⸗

ſchieden , nicht die Geſchichte .

—2
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Und ſo duͤrftenſich denn die in die vorliegende Muf -

gabe einſchlagenden allgemeinen Grundſaͤtze, und die Grunde

ſaͤtze , von welchen das Recht des Landes bisher ausgegan⸗

gen ift , in dem Reſultate vereinigen ,

daf der vorliegende Befhlug der zweten Kammer

alg mit . den einen amd - dem andern nicht zu vereis

nigend , niſcht anzunehmen ſey .
Die Commiſſton macht dieſes Ergebniß zu ihrem

Endantrage .
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